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Dieser Prospekt wurde im Mai 2025 entsprechend den gemaR den Bestimmungen des
Investmentfondsgesetzes (nachstehend InvFG) 2011 idgF erstellten Fondsbestimmungen erstellt. Es
wird darauf hingewiesen, dass die von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen am
15.03.2019 in Kraft getreten sind.

Veroffentlichungen erfolgen in elektronischer Form auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft
(www.masterinvest.at/Bekanntmachungen).

Dem Anleger sind rechtzeitig vor der angebotenen Zeichnung der Anteile das Basisinformationsblatt fir
verpackte Anlageprodukte fir Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (,PRIIP*) kostenlos zur
Verfligung zu stellen.

Auf Anfrage werden der zurzeit glltige Prospekt und die Fondsbestimmungen sowie das
Basisinformationsblatt (,PRIIP“) kostenlos zur Verfugung gestellt.

Dieser Prospekt wird erganzt durch den jeweils zuletzt verdffentlichten Rechenschaftsbericht bzw.
gegebenenfalls Halbjahresbericht.

Die Zurverfiigungstellung der vorgenannten Dokumente kann in Papierform sowie auf elektronischem
Weg auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor
erfolgen. Die Unterlagen sind auch bei der Depotbank / Verwahrstelle sowie bei den jeweiligen
Informationsstellen bzw. Reprasentanten.
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DISCLAIMER FUR VERTRIEB VON NON-US-INVESTMENTFONDS AN US-KUNDEN
ABSCHNITT I

1

MASTERINVEST

Transparent Investments.

INFORMATIONEN UBER DEN INVESTMENTFONDS

1.1 BEZEICHNUNG
1.2 ZEITPUNKT DER GRUNDUNG DES INVESTMENTFONDS SOWIE ANGABE DER DAUER, FALLS

D OO O O

DIESE BEGRENZT IST 6
1.3 ANGABE DER STELLE, BEI DER DIE FONDSBESTIMMUNGEN, SOWIE DIE PERIODISCHEN
BERICHTE ERHALTLICH SIND 6

1.4 KURZANGABEN UBER DIE AUF DEN INVESTMENTFONDS ANWENDBAREN
STEUERVORSCHRIFTEN, WENN SIE FUR DEN ANTEILINHABER VON BEDEUTUNG SIND. ANGABE,
OB AUF DIE VON DEN ANTEILINHABERN VOM INVESTMENTFONDS BEZOGENEN EINKUNFTE UND

KAPITALERTRAGE QUELLENABZUGE ERHOBEN WERDEN 6
1.5 STICHTAG FUR DEN JAHRESABSCHLUSS UND HAUFIGKEIT DER AUSSCHUTTUNG 10
1.6 NAME DER PERSONEN, DIE MIT DER ABSCHLUSSPRUFUNG GEMASS § 49 ABS. 5 INVFG
BEAUFTRAGT SIND 10
1.7 ANGABE DER ART UND DER HAUPTMERKMALE DER ANTEILE, INSBESONDERE 10
1.8 ANGABE DER BORSEN ODER MARKTE, AN DENEN DIE ANTEILE NOTIERT ODER GEHANDELT
WERDEN 12

1.9 MODALITATEN UND BEDINGUNGEN FUR DIE AUSGABE UND / ODER DEN VERKAUF DER ANTEILE
12

1.10 MODALITATEN UND BEDINGUNGEN DER RUCKNAHME ODER AUSZAHLUNG DER ANTEILE UND
VORAUSSETZUNGEN, UNTER DENEN DIESE AUSGESETZT WERDEN KANN 13
1.11 BESCHREIBUNG DER REGELN FUR DIE ERMITTLUNG UND VERWENDUNG DER ERTRAGE 14
1.12 BESCHREIBUNG DER ANLAGEZIELE DES INVESTMENTFONDS, EINSCHLIESSLICH DER
FINANZIELLEN ZIELE, DER ANLAGEPOLITIK, ETWAIGER BESCHRANKUNGEN BEI DIESER

ANLAGEPOLITIK SOWIE DER ANGABE ETWAIGER TECHNIKEN UND INSTRUMENTE ODER
BEFUGNISSE ZUR KREDITAUFNAHME, VON DENEN BEI DER VERWALTUNG DES

INVESTMENTFONDS GEBRAUCH GEMACHT WERDEN KANN 14
1.13 REGELN FUR DIE VERMOGENSBEWERTUNG 33
1.14 ERMITTLUNG DER VERKAUFS- ODER AUSGABE- UND DER AUSZAHLUNGS- ODER

RUCKNAHMEPREISE DER ANTEILE, INSBESONDERE: 34

1.15 ANGABEN UBER DIE METHODE, DIE HOHE UND DIE BERECHNUNG DER ZU LASTEN DES
INVESTMENTFONDS GEHENDEN VERGUTUNGEN FUR DIE VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT, DIE
DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE ODER DRITTE UND DER UNKOSTENERSTATTUNGEN AN DIE
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, DIE DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE ODER DRITTE DURCH

DEN INVESTMENTFONDS 35
ANGABEN UBER DIE DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE 40
2.1 IDENTITAT DER DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE DES OGAW UND BESCHREIBUNG IHRER

PFLICHTEN SOWIE DER INTERESSENSKONFLIKTE, DIE ENTSTEHEN KONNEN 40

2.2 BESCHREIBUNG SAMTLICHER VON DER DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE UBERTRAGENER
VERWAHRUNGSFUNKTIONEN, LISTE DER BEAUFTRAGTEN UND UNTERBEAUFTRAGTEN UND
ANGABE SAMTLICHER INTERESSENSKONFLIKTE, DIE SICH AUS DER AUFGABENUBERTRAGUNG
ERGEBEN KONNEN 41

2.3 ERKLARUNG, DASS DEN ANLEGERN AUF ANTRAG INFORMATIONEN AUF DEM NEUESTEN STAND
HINSICHTLICH DER INFORMATIONEN GEMASS DEN VORSTEHENDEN PUNKTEN UBERMITTELT
WERDEN 41

ANGABEN UBER DIE EXTERNEN FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFTEN ODER
ANLAGEBERATUNGSUNTERNEHMEN, WENN IHRE DIENSTE AUF VERTRAGSBASIS IN
ANSPRUCH GENOMMEN UND DIE VERGUTUNGEN HIERFUR DEM VERMOGEN DES
INVESTMENTFONDS ENTNOMMEN WERDEN 42
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3.1 NAME DER FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT ODER DES
ANLAGEBERATUNGSUNTERNEHMENS 42

3.2 EINZELHEITEN DES VERTRAGES MIT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DER
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT, DIE FUR DEN ANTEILINHABER VON INTERESSE SIND 42

ANGABEN UBER DIE MASSNAHMEN, DIE GETROFFEN WORDEN SIND, UM DIE ZAHLUNGEN
AN DIE ANTEILINHABER, DEN RUCKKAUF ODER DIE RUCKNAHME DER ANTEILE SOWIE
DIE VERBREITUNG DER INFORMATIONEN UBER DEN INVESTMENTFONDS VORZUNEHMEN
| ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND 43
WEITERE ANLAGEINFORMATIONEN 45
5.1 BISHERIGE ERGEBNISSE DES INVESTMENTFONDS 45
5.2 PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGERS, FUR DEN DER INVESTMENTFONDS KONZIPIERT IST 46
WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN 47

6.1. ETWAIGE KOSTEN ODER GEBUHREN MIT AUSNAHME DER UNTER Z 1.14 GENANNTEN KOSTEN,
AUFGESCHLUSSELT NACH DENJENIGEN, DIE VOM ANTEILINHABER ZU ENTRICHTEN SIND UND
DENJENIGEN, DIE AUS DEM SONDERVERMOGEN DES INVESTMENTFONDS ZU ZAHLEN SIND 47

ABSCHNITT Il 48

1

INFORMATIONEN UBER DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 48

1.1 BEZEICHNUNG ODER FIRMA, RECHTSFORM, GESELLSCHAFTSSITZ UND ORT DER
HAUPTVERWALTUNG, WENN DIESER NICHT MIT DEM GESELLSCHAFTSSITZ ZUSAMMENFALLT,
ANGABE DES REGISTERS UND DER REGISTEREINTRAGUNG, GELTENDE RECHTSORDNUNG 48

1.2 ZEITPUNKT DER GRUNDUNG DER GESELLSCHAFT 48
1.3 ANGABE SAMTLICHER VON DER GESELLSCHAFT VERWALTETER INVESTMENTFONDS 48

1.4 NAME UND FUNKTION DER GESCHAFTSFUHRUNG UND AUFSICHTSORGANE. ANGABE DER
HAUPTFUNKTIONEN, DIE DIESE PERSONEN AUSSERHALB DER GESELLSCHAFT AUSUBEN,

WENN SIE FUR DIESE VON BEDEUTUNG SIND 48

1.5 HOHE DES GEZEICHNETEN KAPITALS MIT ANGABE DES EINGEZAHLTEN KAPITALS 48

1.6 GESCHAFTSJAHR 48

1.7 ANGABE DER GESELLSCHAFTER 48

1.8 ANGABEN ZUR VERGUTUNGSPOLITIK 48

1.9 DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT HAT DIE NACHSTEHEND ANGEFUHRTEN TATIGKEITEN AN
DRITTE DELEGIERT 49

1.10 WEITERFUHRENDE INFORMATIONEN 49
ANHANG 50
1 VERTRIEBSSTELLEN 50
2 LETZTE VEROFFENTLICHUNGEN 50
3 FONDSBESTIMMUNGEN 51
4 BORSEN UND MARKTE, AN DENEN WERTPAPIERE ERWORBEN WERDEN DURFEN 56
LISTE DER BORSEN MIT AMTLICHEM HANDEL UND VON ORGANISIERTEN MARKTEN 56
5 ANGABEN UBER DIE GESCHAFTSFUHRUNG 59
6 AUFSICHTSRAT, STAMMKAPITAL 59
7 GESELLSCHAFTER 59
8 ANGABE SAMTLICHER VON DER MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH VERWALTETER
INVESTMENTFONDS 60

9 INFORMATIONSPFLICHTEN GEMASS INVFG 2011 60
10 ZUSAMMENFASSUNG DER VERGUTUNGSPOLITIK 62
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VERKAUFSBESCHRANKUNG

Der Investmentfonds wurde nicht nach den betreffenden Rechtsvorschriften in den USA registriert.
Anteile des Investmentfonds sind somit weder fiir den Vertrieb in den USA noch fiir den Vertrieb an
jegliche US-Staatsbirger (oder Personen, die dort ihren stdndigen Aufenthalt haben) oder Personen-
oder Kapitalgesellschaften, die nach den Gesetzen der USA gegriindet wurden, bestimmt.

HYPO Rendite Plus
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 1 LandstraRer HauptstraBe 1, Top 27 1 1030 Wien 1 T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at | www.masterinvest.at 1 FN 80746w 1| Handelsgericht Wien 1 UID: ATU 56163724

5



MASTERINVEST

Transparent Investments.

Der Investmentfonds hat die Bezeichnung HYPO Rendite Plus und ist ein Miteigentumsfonds geman
§ 2 Abs. 2 InvFG 2011. Der Investmentfonds entspricht der Richtlinie (EU) 2009/65/EG (,OGAW-
Richtlinie®).

Ein OGAW (Organismus fur gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) in der Form eines
Sondervermdgens hat keine eigene Rechtspersoénlichkeit; es zerfallt in gleiche, in Wertpapieren
verkorperte Anteile (Anteilscheine). Die Anteilscheine verkorpern die Miteigentumsanteile an den
Vermdgenswerten des OGAW und die Rechte der Anteilinhaber gegeniber der
Verwaltungsgesellschaft sowie der Depotbank / Verwahrstelle.

Im Zuge der Umsetzung der US-amerikanischen FATCA-Steuerbestimmungen (,Foreign Account Tax
Compliance Act“) und des dabei vorgenommenen Investmentfonds-Registrierungsprozesses bei der
US-amerikanischen IRS (,Internal Revenue Service) wurde dem Investmentfonds folgende GIIN
(,Global Intermediary Identification Number“) zugewiesen: P04GWZ.99999.SL.040

Der Investmentfonds gilt damit im Sinne genannter Bestimmungen als ,deemed-compliant, dh als
FATCA-konform.

Der Investmentfonds wurde am 17. Dezember 2003 aufgelegt und auf unbestimmte Zeit errichtet.

Die in diesem Prospekt erwahnten Informationsmdglichkeiten, wie Basisinformationsblatt (,PRIIP®),
Fondsbestimmungen,  Rechenschaftsberichte  und  Halbjahresberichte  kénnen bei der
Verwaltungsgesellschaft und Uber die Website www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor
bezogen werden. Sie werden auf Anforderung kostenfrei den Anlegern zur Verfigung gestellt. Diese
Unterlagen sind auch bei der Depotbank / Verwahrstelle sowie den im Anhang angefihrten
Vertriebsstellen zu erhalten.

Die steuerlichen Ausfihrungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Es kann keine
Gewahr ubernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung,
Rechtsprechung oder sonstige Rechtsakte der Finanzverwaltung nicht andert. Die Inanspruchnahme
der Beratung durch einen Steuerexperten ist angebracht.

In den Rechenschaftsberichten sind detaillierte Angaben Uber die steuerliche Behandlung der
Fondsausschuttungen bzw. ausschittungsgleichen Ertrage enthalten.
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Die nachstehenden Ausflihrungen beziehen sich im Wesentlichen auf Depotfihrungen im Inland und in
Osterreich unbeschrankt steuerpflichtige Anleger.

Die Ertrage eines Investmentfonds setzen sich im Wesentlichen aus den ordentlichen und den
aulderordentlichen Ertragen zusammen.

Unter ordentlichen Ertragen werden im Wesentlichen Zinsen- und Dividendenertrage verstanden.
Aufwendungen des Investmentfonds (z.B. Managementgebiihren, Wirtschaftspriferkosten) kiirzen die
ordentlichen Ertrage.

AuBerordentliche Ertrage sind Gewinne aus der Realisation von Wertpapieren (im Wesentlichen aus
Aktien, Forderungswertpapieren und den dazugehdrigen Derivaten), saldiert mit realisierten Verlusten.
Verlustvortrage und ein eventueller Aufwandstberhang kirzen ebenfalls die laufenden Gewinne. Ein
eventueller Verlustiberhang kann gegen die ordentlichen Ertrdge gegengerechnet werden.

Nicht verrechnete Verluste sind zeitlich unbegrenzt vortragsfahig.

VOLLE STEUERABGELTUNG (ENDBESTEUERUNG), KEINE STEUERERKLARUNGSPFLICHTEN
DES ANLEGERS

Von der Ausschittung (Zwischenausschuttung) eines Investmentfonds an Anteilinhaber wird, soweit
diese aus Kapitalertragsteuer (KESt)-pflichtigen Kapitalertragen stammt und sofern der Empfanger der
Ausschittung der Kapitalertragsteuer unterliegt, durch die inlandische kuponauszahlende Stelle eine
KESt in der fir diese Ertrage gesetzlich vorgeschriebenen Hohe einbehalten. Unter der gleichen
Voraussetzung werden ,Auszahlungen“ aus Thesaurierungsfonds als KESt fir den im Anteilswert
enthaltenen ausschuttungsgleichen Ertrag (ausgenommen vollthesaurierende Investmentfonds)
einbehalten.

Der Privatanleger hat grundsatzlich keinerlei Steuererklarungspflichten zu beachten. Mit dem
Kapitalertragsteuerabzug sind samtliche Steuerpflichten des Anlegers abgegolten. Der
Kapitalertragsteuerabzug entfaltet die vollen Endbesteuerungswirkungen hinsichtlich  der
Einkommensteuer.

Eine Endbesteuerung ist ausgeschlossen:

- fur im Fondsvermdgen enthaltene KESt Il-freie Forderungswertpapiere (sog. Altemissionen),
sofern  keine  Optionserklarung  abgegeben wurde. Derartige Ertrage  bleiben
steuererklarungspflichtig;

- fir im Fondsvermdgen enthaltene der &sterreichischen Steuerhoheit entzogene Wertpapiere,
sofern auf die Inanspruchnahme von DBA (Doppelbesteuerungsabkommen) -Vorteilen nicht
verzichtet wird. Derartige Ertrdge sind in der Einkommensteuererklarung in der Spalte ,Neben
den angefuhrten Einklnften wurden Einklnfte bezogen, fur die das Besteuerungsrecht aufgrund
von Doppelbesteuerungsabkommen einem anderen Staat zusteht® anzufiihren.

In diesem Fall ist jedoch die Anrechnung der dafir in Abzug gebrachten KESt bzw. deren Rickforderung
gemal § 240 BAO (Bundesabgabenordnung) méglich.

Die ordentlichen Ertrdge des Investmentfonds (Zinsen, Dividenden) unterliegen nach Abzug der
Aufwendungen der 27,5 % KESt. Realisierte Kursverluste (nach vorheriger Saldierung mit realisierten
Kursgewinnen) und neue Verlustvortrage (Verluste aus Geschéftsjahren, die 2013 begannen) kirzen
ebenso die ordentlichen Ertrage.
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Mindestens 60 % aller realisierten, wenn auch thesaurierten auRerordentlichen Ertrdge unterliegen
ebenfalls der 27,5 % KESt. Insoweit die realisierten Substanzgewinne ausgeschiittet werden, sind diese
voll steuerpflichtig (werden z.B. 100 % ausgeschuttet, sind 100 % steuerpflichtig, werden z.B. 75 %
ausgeschuittet, sind 75 % steuerpflichtig).

VERAUSSERUNG DES FONDSANTEILES

Far vor dem 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile (Altanteile) gilt die einjdhrige Spekulationsfrist weiter
(§ 30 Einkommensteuergesetz (idF vor dem BudgetbegleitG 2011). Diese Anteile sind aus heutiger
Sicht nicht mehr steuerverfangen.

Ab dem 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile (Neuanteile) unterliegen — unabhangig von der
Behaltedauer - bei Anteilsveraulerung einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Die
Besteuerung erfolgt durch die depotfiihrende Stelle, welche auf die Differenz zwischen dem
VerdufRerungserlés und dem steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswert (Anschaffungskosten
werden um ausschittungsgleiche Ertrage erhoht und um steuerfreie Ausschittungen vermindert)
27,5 % KESt einbehalt.

Ab 01.04.2012 hat die depotfilhrende Bank Kursgewinne und Kursverluste sowie Ertrage
(ausgenommen Kupons von Altbestand, Zinsertragen aus Geldeinlagen und Spareinlagen) aus allen
Wertpapier-Arten von allen Depots eines Einzelinhabers bei einem Kreditinstitut innerhalb eines
Kalenderjahres gegenzurechnen (sog. Verlustausgleich). Es kann maximal nur die bereits bezahlte
KESt gutgeschrieben werden. Ubersteigen 27,5 % der realisierten Verluste die bereits bezahlte KESt,
so wird der verbleibende Verlust fur zukiinftige gegenrechenbare Gewinne und Ertrage bis zum Ende
des Kalenderjahres in Evidenz gehalten. Etwaige weitere im Kalenderjahr nicht mit (weiteren) Gewinnen
bzw. Ertrdgen ausgeglichene Verluste verfallen. Eine Verlustmitnahme Uber das Kalenderjahr hinaus
ist nicht moglich.

Anlegerinnen, deren Einkommensteuer-Tarifsatz unter 27,5 % liegt, haben die Mdglichkeit, sdmtliche
Kapitalertrage, die dem Steuersatz von 27,5 % unterliegen, im Rahmen der Einkommensteuererklarung
zum entsprechend niedrigeren Einkommensteuersatz zu besteuern (Regelbesteuerungsoption). Ein
Abzug von Werbungskosten (z.B. Depotspesen) ist dabei nicht mdglich. Die vorab in Abzug gebrachte
Kapitalertragsteuer ist im Rahmen der Steuererklarung riickerstattbar. Winscht der Steuerpflichtige nur
einen Verlustausgleich innerhalb der mit 27,5 % besteuerten Kapitaleinkinfte, kann er — isoliert von der
Regelbesteuerungsoption — die Verlustausgleichsoption ausiiben. Dasselbe gilt in Fallen, in denen
Entlastungsverpflichtungen aufgrund von DBA wahrgenommen werden kénnen. Eine Offenlegung
samtlicher endbesteuerungsfahiger Kapitalertrage ist dazu nicht erforderlich.

BESTEUERUNG UND STEUERABGELTUNG FUR ANTEILE IM BETRIEBSVERMOGEN
NATURLICHER PERSONEN

Fur natlrliche Personen, die Einkinfte aus Kapitalvermdgen oder Gewerbebetrieb beziehen
(Einzelunternehmer, Mitunternehmer), gilt die Einkommensteuer fur die KESt pflichtigen Ertrage (Zinsen
aus Forderungswertpapieren, in- und auslandische Dividenden und sonstige ordentliche Ertrage) durch
den KESt Abzug als abgegolten:

Samtliche im Fondsvermdgen realisierten Kursgewinne sind sofort steuerpflichtig (d.h. keine steuerfreie
Thesaurierung von Substanzgewinnen mehr mdglich). Der 27,5 %ige KESt Abzug hat jedoch keine
Endbesteuerungswirkung, sondern ist lediglich eine Vorauszahlung auf den
Sondereinkommensteuersatz im Wege der Veranlagung.
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Gewinne aus der VeraulRerung des Fondsanteiles unterliegen grundsatzlich auch dem 27,5 %igen KESt
Satz. Dieser KESt Abzug ist wiederum nur eine Vorauszahlung auf den im Wege der Veranlagung zu
erhebenden Sondereinkommensteuersatz iHv. 27,5 % (Gewinn = Differenzbetrag zwischen
Veraulerungserldés und Anschaffungskosten; davon sind die wahrend der Behaltedauer bzw. zum
Verkaufszeitpunkt bereits versteuerten ausschittungsgleichen Ertrdge in Abzug zu bringen; die
ausschittungsgleichen Ertrage sind in Form eines steuerlichen ,Merkpostens® Uiber die Behaltedauer
des Fondsanteiles auRerbilanziell mitzufihren. Unternehmensrechtliche Abschreibungen des
Fondsanteils kirzen entsprechend die ausschuttungsgleichen Ertrage des jeweiligen Jahres).

Bei Depots im Betriebsvermogen ist ein Verlustausgleich durch die Bank nicht zuldssig. Eine
Gegenrechnung ist nur Gber die Steuererklarung moglich.

BESTEUERUNG BEI ANTEILEN IM BETRIEBSVERMOGEN JURISTISCHER PERSONEN

Die im Investmentfonds erwirtschafteten ordentlichen Ertrdge (z.B. Zinsen, Dividenden) sind
grundsatzlich steuerpflichtig.

Steuerfrei sind jedoch

— inlandische Dividenden (die bei Zufluss an den Investmentfonds abgezogene KESt ist
rickerstattbar)

— Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Kérperschaften

— Gewinnanteile aus Beteiligungen an auslandischen Korperschaften, die mit einer inlandischen
unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Korperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansassigkeitsstaat
eine umfassende Amtshilfe besteht.

Dividenden aus anderen Landern sind KoSt-pflichtig.

Auf andere Besonderheiten des Korperschaftsteuergesetzes iZm Dividenden wird hier mangels
Relevanz fur Investmentfonds nicht eingegangen.

Bei Fondgeschéftsjahren, die nach dem 31.12.2012 begonnen haben, sind samtliche im
Fondsvermdgen realisierten Kursgewinne sofort steuerpflichtig (d.h. keine steuerfreie Thesaurierung
von Substanzgewinnen mehr mdglich).

Sofern keine Befreiungserklarung geman § 94 Z 5 EStG vorliegt, hat die kuponauszahlende Stelle auch
fur Anteile im Betriebsvermdgen von der Ausschittung Kapitalertragsteuer einzubehalten bzw.
Auszahlungen aus Thesaurierungsfonds als KESt an die Finanz abzufiihren. Eine in Abzug gebrachte
und an das Finanzamt abgefiihrte KESt kann auf die veranlagte Kérperschaftsteuer angerechnet bzw.
ruckerstattet werden.

Gewinne aus der Verauflerung des Fondsanteiles unterliegen der (regularen) Koérperschaftsteuer
(aktueller Satz siehe § 22 Abs. 1 bzw. Abs. 2 KStG). Kursverluste bzw. Teilwertabschreibungen sind
steuerlich sofort abzugsfahig.

Soweit Korperschaften (z.B. Vereine) Einkiunfte aus Kapitalvermdgen beziehen, gilt die
Kdrperschaftsteuer durch den Steuerabzug als abgegolten. Eine KESt auf steuerfreie Dividenden ist
ruckerstattbar.

Flr Zuflusse ab dem 01.01.2016 erhoht sich der KESt-Satz von 25 % auf 27,5 %. Fur Korperschaften
mit Einkinften aus Kapitalvermdgen bleibt es jedoch fur diese Einkiinfte beim (reguldren) KOSt-Satz
(aktueller Satz siehe § 22 Abs. 1 bzw. Abs. 2 KStG).

Wenn die kuponauszahlende Stelle bei diesen Steuerpflichtigen weiterhin den 27,5 %igen KESt-Satz
anwendet, kann der Steuerpflichtige die zu viel einbehaltene KESt beim Finanzamt rlickerstatten lassen.

Privatstiftungen unterliegen mit den im Investmentfonds erwirtschafteten Ertrégen grundsatzlich dem
(regularen) KOSt-Satz (Zwischensteuer).
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Steuerfrei sind jedoch inlandische Dividenden (die bei Zufluss an den Investmentfonds abgezogene
KESt ist rlckerstattbar) und Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Kérperschaften sowie aus
Beteiligungen an auslandischen Kdrperschaften, die mit einer inlandischen unter § 7 Abs. 3 KStG
fallenden Koérperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansassigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe
besteht.

Dividenden aus anderen Landern sind KOSt-pflichtig.

Auf andere Besonderheiten des Korperschaftsteuergesetzes iZm Dividenden wird hier mangels
Relevanz fir Investmentfonds nicht eingegangen.

Mindestens 60 % aller realisierten wenn auch thesaurierten Substanzgewinne (Kursgewinne aus
realisierten Aktien und Aktienderivaten sowie aus Anleihen und Anleihederivaten) unterliegen ebenfalls
der Korperschaftssteuer (Zwischensteuer). Insoweit die realisierten Substanzgewinne ausgeschiittet
werden, sind diese voll steuerpflichtig (werden z.B. 100 % ausgeschittet, sind 100 % steuerpflichtig,
werden z.B. 75 % ausgeschiittet, sind 75 % steuerpflichtig).

Ab dem 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen bei Anteilsveraulierung einer Besteuerung
der realisierten Wertsteigerung. Bemessungsgrundlage fir die Besteuerung ist die Differenz aus dem
Verkaufserlds und dem steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswert, der Fondsanteile. Fir Zwecke
des steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswerts erhéhen wahrend der Behaltedauer versteuerte
Ertrdage die Anschaffungskosten des Anteilscheines, wahrend erfolgte Ausschittungen bzw.
ausgezahlte KESt die Anschaffungskosten vermindern.

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01. April bis 31. Marz des nachsten
Kalenderjahres.

Die Ausschittung bzw. Auszahlung der KESt gemaR § 58 Abs. 2 InvFG iVm. Artikel 6 der
Fondsbestimmungen erfolgt ab 15. Mai des folgenden Rechnungsjahres.

Zwischenausschittungen sind méglich.

Die Verwaltungsgesellschaft hat fir jedes Rechnungsjahr des Investmentfonds einen
Rechenschaftsbericht, sowie fir die ersten sechs Monate eines jeden Rechnungsjahres einen
Halbjahresbericht zu erstellen. Nach dem Ende des jeweiligen Berichtszeitraumes ist der
Rechenschaftsbericht innerhalb von 4 Monaten und der Halbjahresbericht innerhalb von 2 Monaten zu
veroffentlichen.

PwC Wirtschaftsprifung GmbH
Donau-City-Stralte 7
1220 Wien

Néhere Angaben zu den mit der Abschlussprufung betrauten natirlichen Personen finden Sie im
jeweiligen Rechenschaftsbericht.
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Jeder Erwerber eines Anteilscheines erwirbt in Hohe der darin verbrieften Miteigentumsanteile
Miteigentum an samtlichen Vermégenswerten des Investmentfonds (dingliches Recht).

Das Miteigentum an den zum Investmentfonds gehdrigen Vermogenswerten ist je Anteilsgattung in
gleiche Miteigentumsanteile zerlegt. Die Anzahl der Miteigentumsanteile ist nicht begrenzt.

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter Gber Anteile
verkorpert.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden (§ 24 Depotgesetz, BGBI. Nr. 424/1969 in der jeweils
geltenden Fassung) je Anteilsgattung dargestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft darf mit Zustimmung ihres Aufsichtsrates die Miteigentumsanteile teilen
(splitten) und zusatzlich Anteilscheine an die Anteilinhaber ausgeben oder die alten Anteilscheine in
Neue umtauschen, wenn sie zufolge der Hohe des errechneten Anteilswertes eine Teilung der
Miteigentumsanteile als im Interesse der Anteilinhaber gelegen erachtet.

Die Anteilscheine lauten auf Inhaber.

Kleinst-Erwerbbare-Stiickelung: 0,01  Anteile  (ohne  Berlcksichtigung einer  mdglichen
Mindestveranlagung bei der depotfihrenden Stelle).

Fir die Anteilscheingattung wurde keine Mindestveranlagungssumme festgelegt.
Mit den Anteilscheinen sind keine Stimmrechte verbunden.

Die Wahrung des Investmentfonds lautet auf EUR.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Investmentfonds in folgenden Fallen
kiindigen/beenden:

a. mit Bewilligung der Finanzmarktaufsicht (FMA), Veréffentlichung und unter Einhaltung einer Frist
von (zumindest) sechs Monaten. Diese Frist kann auf (zumindest) 30 Tage reduziert werden,
wenn samtliche Anleger nachweislich informiert wurden, wobei dabei eine Veréffentlichung
unterbleiben kann. Die Anleger kdnnen (vorbehaltlich einer Preisaussetzung) wahrend der jeweils
genannten Frist ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des Ricknahmepreises zurtickgeben.

b. mit sofortiger Wirkung (Tag der Veroffentlichung) und unter gleichzeitiger Anzeige an die FMA,
wenn das Fondsvermdgen EUR 1.150.000,- unterschreitet.

Eine Kindigung gemaR b. ist wahrend einer Kiindigung gemaR a. nicht zulassig.

Endet die Verwaltung durch Kiindigung, hat die Verwaltungsgesellschaft die Abwicklung einzuleiten. Mit
Beginn der Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der Anteilinhaber auf Verwaltung, das Recht auf
ordnungsgemafle Abwicklung, und an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Rilckzahlung des
Anteilswertes, das Recht auf Auszahlung des Liquidationserléses nach Ende der Abwicklung, wobei auf
Verlangen eines Anteilinhabers fir illiquid gewordene Vermdgenswerte auch eine Auskehrung zulassig
ist, sofern alle Ubrigen Anteilinhaber dieser anteiligen Auskehrung ausdriicklich zustimmen.
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Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Investmentfonds mit Bewilligung der FMA,
Veroffentlichung und unter Einhaltung einer Frist von (zumindest) 3 Monaten auf eine andere
Verwaltungsgesellschaft Ubertragen. Diese Frist kann auf (zumindest) 30 Tage reduziert werden, wenn
samtliche Anleger informiert wurden, wobei dabei eine Veroffentlichung unterbleiben kann. Die
Anteilinhaber koénnen wahrend der genannten Frist ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des
Ricknahmepreises zurlickgeben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen sowie mit Bewilligung
der FMA, den Investmentfonds mit einem anderen Investmentfonds oder mit mehreren Investmentfonds
verschmelzen/zusammenlegen, wobei dabei eine Verdffentlichung (unter Einhaltung einer Frist von
(zumindest) 3 Monaten) bzw. Information tber die Details an die Anteilinhaber (unter Einhaltung einer
Frist von (zumindest) 30 Tagen) zu erfolgen hat. Die Anteilinhaber kdnnen wahrend der darin genannten
Frist ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des Riicknahmepreises zuriickgeben oder gegebenenfalls in
Anteile eines anderen Investmentfonds mit ahnlicher Anlagepolitik umtauschen.

In den Fallen der Fondszusammenlegung haben die Anteilinhaber einen Anspruch auf Umtausch der
Anteile entsprechnend dem Umtauschverhaltnis sowie auf allfalige Auszahlung eines
Spitzenausgleiches.

Die Verwaltungsgesellschaft kann unvorhersehbar illiquid gewordene Titel, die sich im Investmentfonds
befinden, nach Bewilligung der FMA und Verdffentlichung abspalten. Die Anteilinhaber werden
entsprechend ihrer Anteile Miteigentimer am abgespaltenen Investmentfonds, der von der Depotbank
| Verwahrstelle abgewickelt wird. Nach Abwicklung erfolgt die Auszahlung des Erléses an die
Anteilinhaber.

Das Recht der Verwaltungsgesellschaft zur Verwaltung eines Investmentfonds erlischt mit dem Wegfall
der Konzession fir das Investmentgeschaft oder der Zulassung gemaf der Richtlinie 2009/65/EG oder
mit dem Beschluss ihrer Auflésung oder mit dem Entzug der Berechtigung.

Endet die Verwaltung durch Wegfall der Konzession, tUbernimmt die Depotbank / Verwahrstelle die
vorlaufige Verwaltung und muss fir den Investmentfonds, sofern sie dessen Verwaltung nicht binnen
sechs Monaten auf eine andere Verwaltungsgesellschaft tGbertragt, die Abwicklung einleiten.

Mit Beginn der Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der Anteilinhaber auf Verwaltung das Recht auf
ordnungsgemalle Abwicklung und an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Ruckzahlung des
Anteilswertes das Recht auf Auszahlung des Liquidationserléses nach Ender der Abwicklung, wobei auf
Verlangen eines Anteilinhabers fir illiquid gewordene Vermdgenswerte auch eine Auskehrung zulassig
ist, sofern alle Ubrigen Anteilinhaber dieser anteiligen Auskehrung ausdrtcklich zustimmen.

Eine Bdrseneinfuhrung ist derzeit von der Verwaltungsgesellschaft nicht geplant.

Die Ausgabe und Ricknahme der Anteile erfolgt durch die Depotbank / Verwahrstelle.
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Die Ausgabe erfolgt zu den in den Fondsbestimmungen angeflihrten Zeitpunkten.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine je Anteilsgattung ist
grundsatzlich nicht beschrankt. Die Anteile kénnen bei den im Anhang angefuhrten Zahl- und
Einreichstellen oder Vertriebsstellen beziehungsweise bei depotfiihrenden Kreditinstituten, die tber
eine direkte oder indirekte depotmafige Verbindung zu diesen Vertriebsstellen verfigen. Die
Verwaltungsgesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe von Anteilen voriibergehend oder vollstandig
einzustellen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fallt kein Ausgabeaufschlag an.

Zu Kosten der Vertriebsstelle oder des depotfihrenden Kreditinstituts im Zuge des Erwerbs von
Anteilscheinen siehe unten Punkt 1.14.

Erfolgt der Ordereingang bei der Depotbank / Verwahrstelle zur Ausgabe von Anteilscheinen an einem
Osterreichischen Bankarbeitstag (ausgenommen Karfreitag und Silvester) bis spatestens 14:30 Uhr, so
ist der zur Abrechnung kommende glltige Ausgabepreis der ermittelte Rechenwert desselben
Osterreichischen Bankarbeitstages (ausgenommen Karfreitag und Silvester) (Schlusstag) zuziiglich des
Ausgabeaufschlages (falls anwendbar). Die Wertstellung der Belastung des Kaufpreises erfolgt drei
Osterreichische Bankarbeitstage (ausgenommen Karfreitag und Silvester) nach dem Schlusstag.

Die Anteilinhaber kdnnen jederzeit die Rliicknahme der Anteile durch Vorlage der Anteilscheine oder
durch Erteilung eines Ricknahmeauftrages bei der Depotbank / Verwahrstelle verlangen. Die
Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Ricknahmepreis fur
Rechnung des Investmentfonds zurlickzunehmen.

Die Rucknahme von Anteilen erfolgt zu den in den Fondsbestimmungen angefiihrten Zeitpunkten.

Die Auszahlung des Ruickgabepreises sowie die Errechnung und Verdffentlichung des
Ricknahmepreises kann unter gleichzeitiger Mitteilung an die FMA und entsprechender
Verdéffentlichung vorlbergehend unterbleiben und vom Verkauf von Vermdgenswerten des
Investmentfonds sowie vom Eingang des Verwertungserldses abhangig gemacht werden, wenn
aullergewohnliche Umstande vorliegen, die dies unter Berlcksichtigung berechtigter Interessen der
Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. Die Wiederaufnahme der Ricknahme der Anteilscheine
ist den Anteilinhabern ebenfalls bekannt zu geben.

Der Rucknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fallt kein Riicknahmeabschlag an.

Zu Kosten der Vertriebsstelle oder des depotfiihrenden Kreditinstituts im Zuge der Riicknahme von
Anteilscheinen siehe unten Punkt 1.14
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Erfolgt der Ordereingang bei der Depotbank / Verwahrstelle zur Riicknahme von Anteilscheinen an
einem O6sterreichischen Bankarbeitstag (ausgenommen Karfreitag und Silvester) bis spatestens 14:30
Uhr, so ist der zur Abrechnung kommende giltige Ricknahmepreis der ermittelte Rechenwert
desselben dsterreichischen Bankarbeitstages (ausgenommen Karfreitag und Silvester) (Schlusstag).
Die Wertstellung der Gutschrift des Verkaufspreises erfolgt drei Osterreichische Bankarbeitstage
(ausgenommen Karfreitag und Silvester) nach dem Schlusstag.

Die jeweilige Ertragnisverwendung kann den Fondsbestimmungen entnommen werden.

Der Investmentfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug zu einer Benchmark.

Ziel der Anlagepolitik ist auf langere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
mittlerer Wertschwankungen.

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemaR der Verordnung (EU) 2019/2088 Uber
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor um einen sogenannten
Artikel 6 — Investmentfonds.

Dieser Artikel 6 — Investmentfonds bewirbt daher weder 6kologische oder soziale Merkmale im Sinne
der Offenlegungsverordnung (Artikel 8), noch wird er als Investmentfonds, welcher nachhaltige
Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9), eingestuft.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen bericksichtigen nicht die EU-Kriterien fur
Okologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten.

Fur den Investmentfonds dirfen nachstehende Vermdgenswerte nach MalRgabe des InvFG ausgewahlt
werden.

Der Investmentfonds wird je nach Einschatzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der
Bdrsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik, die nach dem Investmentfondsgesetz und den
Fondsbestimmungen zugelassenen Vermdgensgegenstande erwerben und verauliern.

Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermdgens in auf Euro lautende
Schuldverschreibungen jedweder Branche, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht
indirekt oder direkt Uber Investmentfonds oder uber Derivate. Daneben kénnen auch noch andere
Schuldverschreibungen und auch Geldmarktinstrumente jedweder Branche und Wahrung erworben
werden.

Der Investmentfonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen und Agency's sowie ausgewahlte
Bankanleihen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade—Bereich. Zusatzlich diirfen bis zu 10 %
des Fondsvermoégens in Wertpapiere ohne Rating investiert werden.

Die Duration des Investmentfonds bewegt sich im Bereich von 2 bis max. 6 Jahren.
Fremdwahrungsanleihen mit offenem Wahrungsrisiko darfen bis zu maximal 25 % des
Fondsvermdgens in den Wahrungen CHF, NOK, SEK, DKK und GBP veranlagt werden. Zusatzlich ist
das maximale Gewicht je Fremdwahrung mit 7,5 % des Fondsvermdgens begrenzt. Euro abgesicherte
Fremdwahrungsbestédnde werden dem Euro-Bestand zugeordnet.

Ebenfalls kann bis zu 49 % des Fondsvermdgens in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und
kiindbare Einlagen investiert werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.
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Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begriindeten Annahme drohender
Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Investmentfonds und Wertpapieren
unterschreiten und einen héheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit
von héchstens 12 Monaten aufweisen.

Bis zu 10 % des Fondsvermdgens kdénnen Anleihenfonds und Geldmarktfonds jedweder Branche und
Region erworben werden.

Der Investmentfonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch
indirekt oder direkt tUber Investmentfonds oder Uber Derivate.

Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Wachstum und/oder Ertrag im
Vordergrund der Uberlegungen. Aufgrund der Veranlagung des Investmentfonds in Anleihen besteht
bei diesem Fondstyp ein Zinsanderungsrisiko, welches sich negativ auf den Anteilwert auswirken kann.
Daneben kdnnen aber auch andere Risiken wie etwa das Ausstellerrisiko in Erscheinung treten. In
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteilscheine des Investmentfonds
gegenuber dem Ausgabepreis steigen/fallen kann. Dies hat zur Folge, dass der Anleger unter
Umstanden weniger Geld zurlickbekommt, als er investiert hat. Eine Garantie fur einen Anlageerfolg
kann nicht gegeben werden.

Die Fondsbestimmungen des Investmentfonds wurden von der Finanzmarktaufsicht
genehmigt.

Bei Bedarf kann es im Rahmen des Investmentfonds-Portfolios auch zu einer hoheren
Emittentenkonzentration kommen, wobei folgende Bestimmungen angewendet werden
miissen:

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von einem der nachfolgenden Emittenten
begeben oder garantiert werden, diirfen zu mehr als 35 % des Fondsvermodgens erworben
werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt wobei
die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 % des Fondsvermogens nicht
liberschreiten darf:

Osterreich
Deutschland
Frankreich

Niederlande

Derivative Instrumente dirfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt
werden.

Die Verwaltungsgesellschaft darf fiir den Investmentfonds als Teil der Anlagestrategie
Geschifte mit Derivaten titigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im
Investmentfonds befindliche Vermégenswerte zumindest teilweise erhéhen.

Es ist zu beachten, dass Wertpapiere neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken
enthalten. Der Wert der Anteilscheine des Investmentfonds kann gegeniiber dem Ausgabepreis
steigen oder fallen. Dies hat zur Folge, dass der Anleger das von ihm in den Investmentfonds
investierte Geld nicht vollstiandig zuriickerhalt oder sogar ein Totalverlust eintreten kann. Eine
Garantie fiir den Anlageerfolg bzw. Erreichung der Anlageziele kann nicht gegeben werden.
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Die Reihenfolge der in diesem Abschnitt angefihrten Risiken stellt keine Gewichtung dar. Die
angefihrten Risiken kdnnen unterschiedliche Auswirkungen auf das Sondervermdgen haben.

Der Investmentfonds bezieht im Rahmen seines Investmentprozesses alle relevanten finanziellen
Risiken in die jeweilige Anlageentscheidung mit ein und bewertet diese fortlaufend.

Ein Nachhaltigkeitsrisiko im Bereich der Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt (Environment), Soziales
(Social) und Unternehmensfihrung (Governance) ist ein Ereignis dessen Eintreten wesentliche
negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung einer Fondsinvestition haben kdnnte.

Einerseits kdénnen physische Umweltrisiken wie z.B. Wetterextreme, oder ein kontinuierlicher
Temperaturanstieg, Umweltverschmutzung negative Auswirkungen auf Unternehmen haben,
andererseits koénnten sogenannte Transitionsrisiken (Risiken durch den Ubergang zu einer
klimaneutralen und resilienten Wirtschaft und Gesellschaft) wie politische Regulierungen,
technologische Entwicklungen, aber auch das Konsumentenverhalten positive wie negative
Auswirkungen auf Unternehmen haben. Neben Umweltrisiken gilt dies genauso fur Soziale Ziele (wie
z.B. Arbeitsstandards, etc.) und Risiken im Zusammenhang mit der Unternehmensfihrung (wie z.B.
Steuerehrlichkeit, Korruption, etc.).

Das Eintreten von Nachhaltigkeitsrisiken kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert einer
Investition haben und demnach zu einer wesentlichen Verschlechterung des Finanzprofils, der
Liquiditat, der Rentabilitdt und der Reputation des zugrundeliegenden Investments flihren. Sofern
Nachhaltigkeitsrisiken nicht bereits im Bewertungsprozess des Investments bertcksichtigt werden,
kénnen diese wesentliche negative Auswirkungen auf den erwarteten/geschatzten Marktpreis und/oder
die Liquiditat der Anlage und somit auf die Wertentwicklung des Investmentfonds haben.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Nachhaltigkeitsrisiken grundsatzlich zwischen zwei
unterschiedlichen Typen zu unterscheiden ist (doppelte Materialitat / Wesentlichkeit). Zum einen Risiken
aus Nachhaltigkeitsfaktoren, die negative Auswirkungen auf Vermégenswerte oder Unternehmen haben
kdnnen (finanzielle Materialitat). Zum anderen Risiken, die von Unternehmen verursacht werden und
Nachhaltigkeitsfaktoren negativ beeinflussen kénnen (gesellschaftliche oder 6kologische Materialitat).

Weitere Informationen Uber die Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess
einbezogen werden sowie uUber das mdogliche Ausmafd der Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf
die Wertentwicklung des Investmentfonds, finden Sie direkt beim Fondsprodukt auf der Internetseite der
MASTERINVEST unter www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor bzw. werden dem Anleger
auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfugung gestellt. Bei einem Artikel 8 Investmentfonds finden
Sie ab 1.1.2023 im ESG-Register detaillierte Angaben gemal der delegierten Verordnung (EU)
2022/1288 uber nachhaltige Offenlegungspflichten auf der Internetseite (Artikel 10 Dokument),
vorvertragliche Information (Anhang 2) und periodische Information (Anhang 4).

Wurde das Fondsmanagement eines Investmentfonds an eine externe Fondsmanagementgesellschaft
Ubertragen (siehe dazu ABSCHNITT | / Punkt 3), kbnnen Sie nachhaltigkeitsbezogene Informationen
auf der Internetseite der jeweiligen Fondsmanagementgesellschaft, oder im Fall von
Sondervereinbarungen auf Basis der vereinbarten Art und Weise erhalten.

Aufgrund des Proportionalitatsprinzip bertcksichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht die
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf Ebene des Unternehmens. Auf der
Internetseite der MASTERINVEST finden Sie nahere Informationen zur Nachhaltigkeits-Policy.

Die nachfolgenden Risiken kdnnen sich einerseits im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsrisiken
manifestieren und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoart beitragen, oder auch fir sich allein
eintreten und einen wesentlichen negativen, wie positiven Einfluss, auf die Wertentwicklung einer
Investition haben.
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Die untenstehenden Risiken kénnen die Wertentwicklung des Investmentfonds bzw. der im
Investmentfonds gehaltenen Vermogenswerte nachteilig beeintrachtigen und sich damit auch nachteilig
auf den Anteilswert auswirken. Verduflert der Anleger Anteile am Investmentvermdgen zu einem
Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Investmentvermdgen befindlichen Vermégenswerte gegeniber
dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhalt er das von ihm in das Investmentvermdgen
investierte Geld nicht oder nicht vollstandig zurlick. Der Anleger kdnnte sein in den Investmentfonds
investiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren.

Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw.
Schuldverschreibungen oder sonstiger verbriefter Schuldtitel konnen den Nettoinventarwert des
Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

WERTVERANDERUNGSRISIKEN

Die Vermogenswerte, in die die Verwaltungsgesellschaft flir Rechnung des Investmentfonds investiert,
enthalten Risiken. So kénnen Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermogenswerte
gegeniber dem Einstandspreis fallt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln. Das
Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschrankt. Eine Nachschusspflicht Gber das
vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

MOGLICHES ANLAGESPEKTRUM

Unter Beachtung der durch das Investmentfondsgesetz und die Fondsbestimmungen vorgegebenen
Anlagegrundsatze und -grenzen, die fir den Investmentfonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen,
kann die tatsachliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmafig Vermégenswerte
z.B. nur weniger Branchen, Markte oder Regionen / Lander zu erwerben. Diese Konzentration auf
wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch
entsprechende Risiken (z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter
Konjunkturzyklen) gegeniiberstehen. Uber den Inhalt der Anlagepolitik informiert der
Rechenschaftsbericht nachtraglich fir das abgelaufene Berichtsjahr.

KAPITALMARKTRISIKO

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hangt insbesondere von der Entwicklung
der Kapitalmarkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Landern beeinflusst wird. Auf
die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Borse kdnnen auch irrationale Faktoren wie
Stimmungen, Meinungen und Gerlchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte kénnen
auch auf Verdnderungen der Zinssatze, Wechselkurse oder der Bonitdt eines Emittenten
zurtuckzufihren sein. Dies kann auch zu negativen Renditen bei Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumenten fuhren.

RISIKEN AUS HANDELS- UND CLEARINGMECHANISMEN (ABWICKLUNGSRISIKO)

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschaften durch ein Transfersystem besteht das Risiko, dass die
Abwicklung aufgrund einer verzégerten oder nicht vereinbarungsgemalfien Zahlung oder Lieferung nicht
erwartungsgeman ausgefuhrt wird. Dieses Risiko kann bei der Investition in nicht notierte Wertpapiere
erhoht sein.

INFLATIONSRISIKO

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko fir alle Vermogenswerte. Dies gilt auch fur die im
Investmentfonds gehaltenen Vermdgenswerte. Die Inflationsrate kdnnte gegebenenfalls Uber dem
Wertzuwachs des Investmentfonds liegen.

WAHRUNGSRISIKO
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Sofern Vermdgenswerte eines Investmentfonds in anderen Wahrungen als der jeweiligen
Fondswahrung angelegt sind, erhalt der Investmentfonds die Ertrage, Rickzahlungen und Erlése aus
solchen Anlagen in der jeweiligen Wahrung. Fallt der Wert dieser Wahrung gegenuber der
Fondswahrung, so reduziert sich der Wert des Investmentfonds.

KONZENTRATIONSRISIKO

Weitere Risiken kénnen dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte
Vermdgenswerte oder Markte erfolgt. Dann ist der Investmentfonds von der Entwicklung dieser
Vermdgenswerte oder Markte besonders stark abhangig.

Liquiditatsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentfonds nicht innerhalb
hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veraufert, liquidiert oder geschlossen werden kann und
dass dies die Fahigkeit des Investmentfonds beeintrachtigt, den Anforderungen zur Erfiillung des
Rickgabeverlangens nach dem InvFG oder sonstiger Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Daher
koénnen die untenstehenden Risiken die Liquiditat des Investmentfonds nachteilig beeintrachtigen. Dies
koénnte dazu fihren, dass der Investmentfonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorriibergehend oder
dauerhaft nicht nachkommen kann bzw. dass er die Rickgabeverlangen von Anlegern vortubergehend
oder dauerhaft nicht erfullen kann. Der Anleger kdnnte die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren
und ihm kdnnte ggf. das investierte Kapital oder Teile hiervon fir unbestimmte Zeit nicht zur Verfigung
stehen. Durch die Verwirklichung der Liquiditatsrisiken kénnte zudem der Nettoinventarwert des
Investmentfonds und damit der Anteilswert sinken, etwa wenn die Verwaltungsgesellschaft gezwungen
ist, bei entsprechender gesetzlicher Zulassigkeit, Vermégenswerte flir den Investmentfonds unter
Verkehrswert zu veraufern.

Fir den Investmentfonds dirfen auch Vermégenswerte erworben werden, die nicht an einer Borse
zugelassen oder in einen anderen geregelten Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger
Vermdgenswerte ist mit der Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der
WeiterveraulRerung der Vermogenswerte an Dritte kommen kann. Auch an der Boérse zugelassene
Vermdgenswerte kdnnen abhangig von der Marktlage, dem Volumen, dem Zeitrahmen und den
geplanten Kosten gegebenenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschlagen verauliert werden.

RISIKEN BEIM ERWERB VON AKTIEN

Mit dem Erwerb von Aktien fir den Investmentfonds koénnen besondere Marktrisiken und
Unternehmensrisiken  verbunden  sein.  Aktien  unterliegen  erfahrungsgemall  starken
Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursriickgangen. Diese Kursschwankungen
werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die
Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der
Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies
gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst Uber einen kirzeren Zeitraum an der Borse oder
einem anderen geregelten Markt zugelassen sind; bei diesen kénnen bereits geringe Veranderungen
von Prognosen zu starken Kursbewegungen flihren. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren,
im Besitz vieler Aktionare befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so kdnnen bereits
kleinere Kauf- und Verkaufsauftrage eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu
hdheren Kursschwankungen fuhren. Der Wert von Aktien spiegelt zudem nicht immer den tatsachlichen
Vermdgenswert des zugrundeliegenden Unternehmens wider. Es kann daher zu gro3en und schnellen
Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten oder Einschatzungen von
Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen &ndern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus
Aktien stets nachrangig gegeniber den Anspriichen samtlicher Ubrigen Glaubigern des Emittenten
befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen grélReren Wertschwankungen als z.B.
festverzinsliche Wertpapiere.
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Insbesondere unterliegen Aktien vorwiegend Kkleinerer, weniger ausgereifter Unternehmen, in
Wachstumsmarkten in der Regel héheren Schwankungen als der Markt allgemein. Die Grunde hierfur
liegen darin, dass die Wertpapiere generell in kleineren Mengen gehandelt werden und dass diese
Unternehmen gréReren Geschaftsrisiken ausgesetzt sind.

Angesichts der Gefahr grdRerer und haufigerer Schwankungen von Aktienwerten kann es bei
schwerpunktmafig im Investmentfonds enthaltenen Aktien zu entsprechend grof3en und haufigen
Veranderungen des Wertes des Investmentfonds kommen.

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER INVESTITION IN ANTEILE AN INVESTMENTFONDS

Die Risiken der Investmentfondsanteile, die fir den Investmentfonds erworben werden, stehen in
engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Investmentfonds enthaltenen Vermdégenswerte
bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die genannten Risiken kdnnen jedoch durch die
Streuung der Vermogensanlagen innerhalb der Investmentfonds, deren Anteile erworben werden, und
durch die Streuung innerhalb dieses Investmentfonds reduziert werden. Da die
Fondsmanagementgesellschaften der einzelnen Subfonds voneinander unabhangig handeln, kann es
aber auch vorkommen, dass mehrere Subfonds gleiche oder einander entgegengesetzte
Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch konnen bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen
kdnnen sich gegeneinander aufheben. Es ist der Verwaltungsgesellschaft im Regelfall nicht mdglich,
das Management der Subfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen missen nicht zwingend
mit den Annahmen oder Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft Ubereinstimmen. Der
Verwaltungsgesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Subfonds oftmals nicht zeitnah
bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie
gof. erst deutlich verzogert reagieren, indem sie Subfondsanteile zurlckgibt. Sondervermdgen, an
denen der Investmentfonds Anteile erwirbt, kdbnnten zudem zeitweise die Ricknahme der Anteile
aussetzen. Dann ist die Verwaltungsgesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Subfonds zu
veraullern, indem sie diese Auszahlung des Riicknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder
Depotbank / Verwahrstelle des Subfonds zurilickgibt.

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT ANTEILEN AN IMMOBILIENFONDS

Nicht anwendbar.

RISIKO BEI VERANLAGUNGEN IN ORGANISMEN FUR GEMEINSAME ANLAGEN GEMASS § 166
ABS. 1Z 3 INVFG

Nicht anwendbar.

RISIKEN IN ZUSAMMENHANG MIT KREDITAUFNAHMEN

Die Verwaltungsgesellschaft darf fir Rechnung des Investmentfonds Kredite aufnehmen im - unter
TECHNIKEN UND INSTRUMENTE DER ANLAGEPOLITIK / Kreditaufnahme - genehmigten Rahmen.
Es besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft keinen entsprechenden Kredit aufnehmen
kann oder einen Kredit nur zu wesentlich unginstigeren Konditionen aufnehmen kann. Kredite mit einer
variablen Verzinsung kdnnen sich durch steigende Zinssatze zudem negativ auswirken. Unzureichende
Finanzierungsliquiditadt kann sich auf die Liquiditat des Investmentfonds auswirken, mit der Folge, dass
die Verwaltungsgesellschaft gezwungen sein kann, Vermdgenswerte vorzeitig oder zu schlechteren
Konditionen zu veraufern als geplant.

RISIKEN BEIM ERWERB VON FESTVERZINSLICHEN WERTPAPIEREN
(ZINSANDERUNGSRISIKO)

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Mdglichkeit verbunden, dass sich das
Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, andern kann. Steigen die
Marktzinsen gegenuber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der
festverzinslichen Wertpapiere. Fallt dagegen der Markizins, so steigt der Kurs festverzinslicher
Wertpapiere. Diese Kursentwicklung fihrt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen
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Wertpapiers in etwa dem aktuellen Markizins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach
Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit
kirzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit |angeren
Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kirzeren Laufzeiten haben demgegeniber in der Regel
geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit langeren Laufzeiten.

Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen tendenziell
geringere Kursrisiken.

Hat der Investmentfonds die Mdglichkeit in Anlagen von Emittenten mit Sitz in Wachstumsmarkten zu
investieren, so ist zu berlcksichtigen, dass diese Anlagen im Allgemeinen spekulativer sind und
groReren Risiken ausgesetzt sind als Anlagen in verzinslichen Wertpapieren aus entwickelten Landern.

Marktbedingt kann das Zinsanderungsrisiko auch flr Sichteinlagen und kiindbare Einlagen in Form von
negativen Habenzinsen oder sonstigen unginstigen Konditionen schlagend werden, wobei letztere
sowohl im positiven als auch im negativen Sinn einer erhéhten Anderungsfrequenz unterliegen kénnen.

KURSANDERUNGSRISIKO VON WANDEL- UND OPTIONSANLEIHEN

Wandel -und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu
erwerben. Die Entwicklung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhangig von der
Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrundeliegenden
Aktien kénnen sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und Optionsanleihe auswirken.
Optionsanleihen, die dem Emittenten das Recht einrdumen dem Anleger statt der Rickzahlung eines
Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien anzudienen (Reverse Convertibles),
sind in verstarktem Male von dem entsprechenden Aktienkurs abhangig.

DERIVATE

Neben uberproportionalen Gewinnchancen ist beim Handel mit Derivaten ein unter Umstanden
erheblicher Verlust Uber das eingesetzte Kapital hinaus nicht auszuschlieBen. Solche
Finanzinstrumente, die darauf abzielen, das Anlageergebnis bestimmter Wertpapiere, Wahrungen,
Markte etc. zu andern oder zu ersetzen, sind zumeist zudem mit einem Kontrahentenrisiko verbunden.
Zu den Markten, auf denen ein Handel in Derivaten erfolgen kann, gehéren neben den Borsen der
Freiverkehrsmarkt sowie der Interdealer-Markt. Im Gegensatz zu den Teilnehmern der
.boérsenbasierten Markte unterliegen die jeweiligen Marktteilnehmer dort im Allgemeinen keiner
Bonitatsprifung oder regulativen Kontrollen. Damit unterliegt der Investmentfonds dem Risiko, dass ein
Kontrahent eine Transaktion aufgrund von Kredit- oder Liquiditdtsschwierigkeiten nicht gemafl den
vorgesehenen Bestimmungen und Bedingungen zum Abschluss bringen kann. Verzégerungen beim
Abschluss solcher Transaktionen kénnen sich auch aufgrund von Streitigkeiten beziglich der
Vertragsbedingungen ergeben (auch solcher, die bdswillig herbeigefiihrt werden), da solche Markte
unter Umstanden keine festen Regeln und Verfahren fir eine rasche Beilegung von Streitigkeiten
vorsehen, so wie dies fir die Marktteilnehmer der ,bérsenbasierten* Markte der Fall ist. Diese Faktoren
kdnnen dazu fihren, dass dem Investmentfonds Verluste im Zusammenhang mit der Durchfiihrung von
Ersatztransaktionen oder anderweitig aufgrund nachteiliger Marktentwicklung entstehen. Das
Kontrahentenrisiko besteht beispielsweise bei sdmtlichen Swaps und ist bei Vertrdgen mit langeren
Laufzeiten noch insoweit erhdht, als jederzeit Ereignisse eintreten kdnnen, die den Abschluss von
Transaktionen verhindern, insbesondere wenn die Transaktionen auf einen einzigen Kontrahenten oder
eine kleine Gruppe von Kontrahenten konzentriert wurden.

Futures-Kontrakte werden in der Regel mit dem Broker als Eigengeschéaft (Principal) und nicht
kommissarisch (Agent) abgeschlossen. Dadurch kann der Investmentfonds dem Insolvenzrisiko des
Brokers ausgesetzt sein.

Margin-Gelder, die bei einem Broker hinterlegt werden, werden bei diesem moglicherweise mit anderen
Margin-Geldern gepoolt und unterliegen somit einem Insolvenzrisiko des Brokers. Zudem kénnten auch
Kundenkonten bei der Insolvenz des Brokers einem so genannten Averaging unterliegen, mit der Folge,
dass nicht alle gezahlten Gelder zurlickerstattet werden.
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OPTIONEN UND FINANZTERMINGESCHAFTE

Der Investmentfonds kann auch in Optionen und Finanztermingeschéften anlegen. Die Entwicklung
dieser Geschafte hangt unmittelbar oder mittelbar von dem Boérsen- und Marktpreis von Wertpapieren
oder Geldmarktinstrumenten, dem Kurs von Devisen und Rechnungseinheiten, Zinssatzen oder
anderen Ertragen ab. Diese Geschafte, die oft zur Absicherung von Anlagen verwendet werden, sind
daher mit hohen Anlagerisiken verbunden. Diese ergeben sich insbesondere aus der Volatilitat der
Anlagen. Die Rechte, die der Investmentfonds aus derartigen Finanztermingeschaften erwirbt, kdnnen
verfallen oder an Wert verlieren, weil diese Geschafte stets nur befristete Rechte verschaffen. Je kirzer
die Frist ist, desto gréRer kann das Risiko sein. Bei Verbindlichkeiten aus Finanztermingeschéaften kann
das Verlustrisiko unbestimmbar sein und auch lber den zu leistenden Sicherheitsleistungen (Margins)
liegen. Die nur geringen Anforderungen an Einschusszahlungen flihren zu einer starken Hebelwirkung,
die sich in einem Gewinn, aber auch in einem Verlust deutlich niederschlagt. Geschéafte, mit denen
Risiken aus eingegangenen Finanztermingeschaften ausgeschlossen oder eingeschrankt werden
sollen (Glattstellungsgeschafte), kdénnen dabei mdglicherweise nicht oder nur zu einem
verlustbringenden Preis getatigt werden.

AUSSERBORSLICHE TERMINGESCHAFTE (FORWARD TRADING)

Forward-Kontrakte werden im Gegensatz zu Futures-Kontrakten nicht an Bérsen gehandelt und sind
nicht standardisiert (so genannte OTC (= over the counter) -Geschafte). Vielmehr handeln Banken und
Handler auf diesen Markten als Eigenhandler, wobei jede Transaktion einzeln verhandelt wird. Termin-
und Kassageschéafte sind im Wesentlichen nicht reglementiert; es bestehen weder Begrenzungen
bezuglich der taglichen Preisschwankungen noch flr spekulative Positionen. Die Termingeschafte
tatigenden Eigenhandler sind nicht verpflichtet, im Zusammenhang mit den Wahrungen oder Waren,
mit denen sie handeln, weiterhin Kauf- bzw. Verkaufsauftrdge entgegenzunehmen und auf diesen
Markten kann zeitweise eine nur geringe Liquiditat bestehen, wobei diese Zeitraume von erheblicher
Dauer sein kénnen. Es ist im Zusammenhang mit solchen Markten bereits vorgekommen, dass die
Teilnehmer keine Kursgebote flir bestimmte Wahrungen oder Waren abgeben konnten oder Kursgebote
mit einer ungewohnlich groRen Spanne zwischen dem Preis, zu dem sie kaufbereit waren, und
demjenigen, zu dem sie verkaufsbereit waren, abgaben. In allen Markten, in denen der Investmentfonds
investiert hat, kann es zu Stérungen aufgrund eines ungewdhnlich groRen Handelsvolumens, politischer
Interventionen oder anderer Faktoren kommen. Durch Marktilliquiditat oder -stérungen kénnen folglich
dem Investmentfonds erhebliche Verluste entstehen.

SWAPS

Wenn der Vertragspartner eines Swaps seinen Leistungsverpflichtungen nicht, nur teilweise oder
verspatet nachkommt, erleidet der Investmentfonds Verluste. Durch Veranderungen des dem Swap
zugrundeliegenden Vermogenswertes kann der Investmentfonds ebenfalls Verluste erleiden, wenn die
Erwartungen an die Marktentwicklung nicht erfullt werden. Bei Swaps, die in Fremdwéahrungen
konvertieren, bestehen Wahrungskursrisiken. Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines
Gegengeschéftes (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden. Swaps sind Geschéfte, die nicht zum Handel
an einer Borse oder in einem geregelten Markt zugelassen sind. Daher kann die Verduf3erung von
Swaps an Dritte sowie die Glattstellung schwierig oder mit erheblichen Kosten verbunden sein.

DEVISENSPEKULATIONEN

Devisenspekulationen kénnen von dem Investmentfonds durchgefiihrt werden. In den vergangenen
Jahren waren die Devisenkurse durch sehr starke Schwankungen gekennzeichnet. In diesem
Zusammenhang birgt die Kombination von Volatilitdt und mdglicher Hebelung ein grofles
Gewinnpotential in sich, ist jedoch gleichzeitig mit einem betrachtlichen Verlustrisiko verbunden. Des
Weiteren sind Devisenspekulationen durch das Kontrahentenrisiko gekennzeichnet, da
Devisengeschéfte auf der Basis Auftraggeber zu Auftraggeber abgeschlossen werden.

RISIKEN IN ZUSAMMENHANG MIT ABSICHERUNGSGESCHAFTEN
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Absicherungsgeschafte tber Derivate konnen aufgrund weiterer Faktoren (z.B. Preisverzerrungen oder
verzogerte Preisfeststellung aufgrund geringer Liquiditdt einzelner Assets, Verzdgerung zwischen
Handel und Verbuchung, Nichthedgebarkeit einzelner Portfoliorisiken, unvollstédndige / verspatete
Lieferung von Daten) nicht perfekt sein. Somit kdnnen diese Faktoren zu einer zusatzlichen negativen
Wertentwicklung fuhren. Falls nicht alle benétigten Sicherungsinstrumente nutzbar sind, kdnnen hieraus
zusétzlich Marktrisiken nur unzureichend oder gar nicht gesteuert werden.

Da Transaktionsdaten gegebenenfalls erst mit Verzdgerung mitgeteilt werden, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Marktbewegungen zwischenzeitlich zu Anderungen bei den
Derivatepreisen und der tatsachlich abgesicherten Position des Basiswertes fihren. Das kann zu einer
unvollstandigen Absicherung des Basiswertes oder einer fehlenden Korrelation zwischen den
eingesetzten Sicherungsinstrumenten und den Wertpapierpositionen fiihren.

In Krisensituationen und bei hohen Volatilitdten an den Kapitalmarkten kann nicht ausgeschlossen
werden, dass abgesicherte Positionen nicht rechtzeitig geschlossen oder glattgestellt werden kénnen
und dass bei einer sehr schnellen Gegenbewegung ("Short Squeeze") in einer kurzen Zeit sehr hohe
Verluste realisiert werden kénnen.

Fir manche Basiswerte sind Derivatepositionen oftmals nur eingeschrankt vorhanden oder die zu
steuernden Vermdgenswerte kdnnen nicht verauliert werden, sodass auch hierdurch eine vollstandige
Absicherung bzw. Eliminierung von Marktrisiken nicht gewahrleistet ist.

RISIKO BEI FEIERTAGEN IN BESTIMMTEN REGIONEN / LANDERN

Nach der Anlagestrategie kdnnen Investitionen fir den Investmentfonds insbesondere in bestimmten
Regionen / Landern getatigt werden. Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen / Landern kann es
zu Abweichungen zwischen den Handelstagen an Boérsen dieser Regionen / Lander und
Bewertungstagen des Investmentfonds kommen. Der Investmentfonds kann moglicherweise an einem
Tag, der kein Bewertungstag ist, auf Marktentwicklungen in den Regionen / Landern nicht am selben
Tag reagieren oder an einem Bewertungstag, der kein Handelstag in diesen Regionen / Landern ist, auf
dem dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch kann der Investmentfonds gehindert sein,
Vermdgenswerte in der erforderlichen Zeit zu veraufiern. Dies kann die Fahigkeit des Investmentfonds
nachteilig beeinflussen, Rlickgabeverlangen oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die untenstehenden Risiken koénnen die Wertentwicklung des Investmentfonds nachteilig
beeintrachtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilswert auswirken. Kontrahentenrisiko ist
das Verlustrisiko fur ein Fondsvermdgen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines
Geschéfts bei der Abwicklung von Leistungsansprichen ihren Verpflichtungen mdglicherweise nicht
nachkommen kann. Verauf3ert der Anleger Anteile am Fondsvermdgen zu einem Zeitpunkt, in dem eine
Gegenpartei oder ein CCP ausgefallen ist und dadurch der Wert des Investmentfonds nachteilig
beeintrachtigt ist, kdbnnte der Anleger das von ihm in den Investmentfonds investierte Geld nicht oder
nicht vollstandig zuriickerhalten. Der Anleger kdnnte daher sein in den Investmentfonds investiertes
Kapital sowie teilweise oder sogar ganz verlieren. Eine Form des Kreditrisikos bzw. Emittentenrisikos
ist auch das Risiko einer Glaubigerbeteiligung im Falle der Sanierung oder Abwicklung einer Bank (,,Bail-
in“). Die fir diesen Fall vorgesehenen MalRnahmen kdnnen fur Glaubiger einer Bank zu einem
Totalverlust des eingesetzten Kapitals fuhren.

ADRESSENAUSFALLRISIKO / GEGENPARTEI-RISIKEN (AUSSER CCP)

Durch den Ausfall eines Ausstellers (Emittenten) oder Kontrahenten kénnen fur den Investmentfonds
Verluste entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des
jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmarkte auf den Kurs eines
Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfaltiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Verluste durch Vermégensverfall von Ausstellern oder als Folge von Zahlungsunfahigkeit
eintreten. Die Partei eines fir Rechnung des Investmentfonds geschlossenen Vertrags kann teilweise
oder vollstdndig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt fir alle Vertrédge, die fur Rechnung eines
Investmentfonds geschlossen werden.
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CCP-RISIKEN

Ein CCP ftritt als zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschéfte fir einen Investmentfonds ein,
insbesondere in Geschéafte Uber derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als Kaufer
gegeniuber dem Verkaufer und als Verkaufer gegentuber dem Kaufer tatig. Ein CCP sichert seine
Gegenparteiausfallrisiken durch eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit
ermdglicht, Verluste aus den eingegangenen Geschéaften auszugleichen, etwa durch sogenannte
Einschusszahlungen (z.B. Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht
ausgeschlossen werden, dass ein CCP ausfallt, wodurch auch Anspriiche der Verwaltungsgesellschaft
fir den Investmentfonds betroffen sein kénnen. Hierdurch kdnnen Verluste fir den Investmentfonds
entstehen, die nicht abgesichert sind.

Die untenstehenden Risiken koénnen die Wertentwicklung des Investmentfonds nachteilig
beeintrachtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilswert auswirken. Operationelles Risiko ist
das Verlustrisiko fur ein Fondsvermdgen, das aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus
menschlichem oder Systemversagen bei der Verwaltungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen
resultiert und Rechts-, Dokumentations- und Reputationsrisiken sowie Risiken einschliet, die aus den
fur ein Investmentvermdgen betriebenen Handels-, Abrechnungs- und Bewertungsverfahren
resultieren. VerauBert der Anleger Anteile an dem Investmentfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die
Kurse der in dem Investmentfonds befindlichen Vermdgenswerte gegeniiber dem Zeitpunkt seines
Anteilerwerbs gefallen sind, so erhalt er das von ihm in den Investmentfonds investierte Geld nicht oder
nicht vollstandig zurlick. Der Anleger kdnnte sein in den Investmentfonds investiertes Kapital sowie
teilweise oder sogar ganz verlieren.

RISIKEN DURCH KRIMINELLE HANDLUNGEN, MISSSTANDE ODER NATURKATASTROPHEN

Der Investmentfonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann
Verluste durch Missverstandnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder
externer Dritter erleiden oder durch aulRere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschadigt werden.

LANDER- ODER TRANSFERRISIKO

Vom Lander- oder Transferrisiko spricht man, wenn ein auslandischer Schuldner trotz Zahlungsfahigkeit
aufgrund fehlender Transferfahigkeit oder —bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht
oder Uberhaupt nicht erbringen kann. So kdnnen z.B. Zahlungen, auf die der Investmentfonds Anspruch
hat, ausbleiben oder in einer Wahrung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschrankungen nicht mehr
konvertierbar ist.

RECHTLICHE UND POLITISCHE RISIKEN VON INVESTITIONEN IM AUSLAND

Fir den Investmentfonds durfen Investitionen in Rechtsordnungen getatigt werden, bei denen
Osterreichisches Recht keine Anwendung findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand
auBerhalb Osterreichs ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflichten des Investmentfonds oder der
Verwaltungsgesellschaft kdnnen von denen in Osterreich zum Nachteil des Investmentfonds bzw. des
Anlegers abweichen. Politische oder rechtliche Entwicklungen einschlieBlich der Anderungen von
rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen Rechtsordnungen kénnen von der Verwaltungsgesellschaft
nicht oder zu spéat erkannt werden oder zu Beschrankungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits
erworbener Vermdgenswerte fihren. Diese Folgen kénnen auch entstehen, wenn sich die rechtlichen
Rahmenbedingungen fur die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltung des Investmentfonds in
Osterreich andern.

ANDERUNG DER STEUERLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN, STEUERLICHES RISIKO

Die steuerlichen Ausfiihrungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in
Osterreich unbeschrankt einkommensteuerpflichtige oder unbeschrankt kdrperschaftsteuerpflichtige
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Personen. Es kann jedoch keine Gewahr dafiir Gbernommen werden, dass sich die steuerliche
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht andert.

Falls natirliche Personen am Investmentfonds beteiligt sind, kann eine Anderung fehlerhaft
festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Investmentfonds fir vorangegangene Geschaftsjahre (z.B.
aufgrund von steuerlichen Aulienpriifungen) fiir den Fall einer fir den Anleger steuerlich grundsatzlich
nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur fir
vorangegangene Geschéftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umstanden zu diesem Zeitpunkt nicht
in dem Investmentfonds investiert war. Umgekehrt kann fir den Anleger der Fall eintreten, dass ihm
eine steuerlich grundsatzlich vorteilhafte Korrektur fiir das aktuelle und fir vorangegangene
Geschaftsjahre, in denen er an dem Investmentfonds beteiligt war, durch die Rickgabe oder
Veraulerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugutekommt.
Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu flihren, dass steuerpflichtige Ertrage bzw. steuerliche
Vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsachlich steuerlich
veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt.

SCHLUSSELPERSONENRISIKO

Investmentfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv ausfallt, haben
diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen
ihres Managements zu verdanken. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann
sich jedoch verandern. Neue Entscheidungstrager kdnnen dann méglicherweise weniger erfolgreich
agieren.

VERWAHRRISIKO

Mit der Verwahrung von Vermdgenswerten vor allem im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das
aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen bzw. aus héherer Gewalt resultieren kann.

Die Depotbank / Verwahrstelle kann sich bei der Verwahrung Unterverwahrern bedienen. Die
Verwaltungsgesellschaft wahlt den Unterverwahrer nicht aus und Uberwacht diesen nicht. Sorgfaltige
Auswahl und regelmaBige Uberwachung des Unterverwahrers ist Aufgabe der Depotbank /
Verwahrstelle. Daher kann die Verwaltungsgesellschaft die Kreditwirdigkeit von Unterverwahrern nicht
beurteilen. Die Kreditwilrdigkeit der genannten Unterverwahrer koénnen von der Depotbank /
Verwahrstelle abweichen.

ERFULLUNGSRISIKO / ABWICKLUNGSRISIKO

In diese Kategorie ist jenes Risiko zu subsumieren, dass ein Settlement (eine Abwicklung) in einem
Abwicklungssystem nicht wie erwartet erflllt wird, da eine Gegenpartei nicht wie erwartet oder verspatet
zahlt oder liefert. Das Settlementrisiko besteht darin, bei der Erflllung eines Geschéafts nach erbrachter
Leistung keine entsprechende Gegenleistung zu erhalten.

Vor allem beim Erwerb von nicht notierten Finanzprodukten oder bei deren Abwicklung Uber eine
Transferstelle besteht das Risiko, dass ein abgeschlossenes Geschaft nicht wie erwartet erfillt wird, da
eine Gegenpartei nicht zahlt oder liefert, oder dass Verluste aufgrund von Fehlern im operationalen
Bereich im Rahmen der Abwicklung eines Geschéftes auftreten kénnen.

Die untenstehenden Risiken kdnnen die Wertentwicklung des Investmentfonds nachteilig
beeintrachtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilswert auswirken. Veraul3ert der Anleger
Anteile an dem Investmentfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Investmentfonds
befindlichen Vermdgenswerte gegeniiber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhalt
er das von ihm in dem Investmentfonds investierte Geld nicht oder nicht vollstandig zurtick. Der Anleger
konnte sein in den Investmentfonds investiertes Kapital sowie teilweise oder sogar ganz verlieren.

RISIKEN BEI WERTPAPIERLEIHEGESCHAFTEN
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Bei Direktinvestitionen gemal der Anlagepolitk kann es zu keinen Risiken bei
Wertpapierleihegeschaften kommen, da diese Geschafte gemal der Fondsbestimmungen nicht erlaubt
sind. Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-,
Anleihen-, Misch-, Geldmarkt-, Rohstofffonds, usw.) zur Anwendung von Wertpapierleihgeschaften und
den dadurch verbundenen Risiken kommen. Die damit verbundenen Risiken sind von der
Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Zielfonds laufend zu Gberwachen.

RISIKEN BEI PENSIONSGESCHAFTEN

Bei Direktinvestitionen gemafR der Anlagepolitik kann es zu keinen Risiken bei Pensionsgeschaften
kommen, da diese Geschéafte gemal den Fondsbestimmungen nicht erlaubt sind. Sofern die
Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-, Misch-,
Geldmarkt-, Rohstofffonds, usw.) zur Anwendung von Pensionsgeschaften und den dadurch
verbundenen Risiken kommen. Die damit verbundenen Risiken sind von der Verwaltungsgesellschaft
des jeweiligen Zielfonds laufend zu (iberwachen.

RISIKEN DURCH DEN EINSATZ VON LEVERAGE

Die Verwaltungsgesellschaft darf fir den Investmentfonds Derivatgeschéfte zu den - unter TECHNIKEN
UND INSTRUMENTE DER ANLAGEPOLITIK / Derivative Instrumente - genannten Zwecken einsetzen.
Dadurch erhohte Chancen gehen mit erhohten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels
Derivaten gegen Verluste konnen sich auch die Gewinnchancen des Investmentfonds verringern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit
folgenden Risiken verbunden:

Kursanderungen des Basiswertes konnen den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin
zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertanderungen des einem Swap zugrundeliegenden
Vermdgenswertes kann der Investmentfonds ebenfalls Verluste erleiden.

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschafts (Glattstellung) ist mit Kosten
verbunden.

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermogens starker beeinflusst werden,
als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei Abschluss
des Geschafts nicht bestimmbar sein.

Ein liquider Sekundarmarkt fir ein bestimmtes Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen.
Eine Position in Derivaten kann dann unter Umstanden nicht wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen)
werden.

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgetbt wird, weil sich die Preise der
Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Investmentfonds gezahlte Optionspramie
verfallt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass der Investmentfonds zur Abnahme von
Vermdgenswerten zu einem hdheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von
Vermdgenswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Der Investmentfonds
erleidet dann einen Verlust in Hohe der Preisdifferenz minus der eingenommenen Optionspramie. Bei
Terminkontrakten besteht das Risiko, dass der Investmentfonds infolge einer unerwarteten Entwicklung
des Marktpreises bei Falligkeit Verluste erleidet. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des
Terminkontrakts nicht bestimmbar.

Die von der Verwaltungsgesellschaft getroffenen Prognosen uber die kinftige Entwicklung von
zugrundeliegenden Vermdgenswerten, Zinssatzen, Kursen und Devisenmarkten kdnnen sich im
Nachhinein als unrichtig erweisen.

Die den Derivaten zugrundeliegenden Vermogenswerte kdnnen zu einem an sich glinstigen Zeitpunkt
nicht gekauft bzw. verkauft werden oder miissen zu einem unglinstigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft
werden.

Durch die Verwendung von Derivaten kdnnen potenzielle Verluste entstehen, die unter Umstanden nicht
vorhersehbar sind.
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Bei auerborslichen Geschaften, sogenannten over-the-counter (OTC)—Geschafte, kdnnen folgende
Risiken auftreten:

Es kann ein geregelter Markt fehlen, so dass die Verwaltungsgesellschaft die fiur Rechnung des
Investmentfonds am OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht verauf3ern kann.

Der Abschluss eines Gegengeschéfts (Glattstellung) kann aufgrund der individuellen Vereinbarung
schwierig, nicht méglich bzw. mit erheblichen Kosten verbunden sein.

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM EMPFANG VON SICHERHEITEN

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fir Derivatgeschafte, Wertpapierleihe- und Pensionsgeschéfte
Sicherheiten. Derivate, verliehene Wertpapiere oder in Pension gegebene Wertpapiere kdnnen im Wert
steigen. Die gestellten Sicherheiten kénnten dann nicht mehr ausreichen, um den Lieferungs- bzw.
Ruckulbertragungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft gegeniiber dem Kontrahenten in voller Hohe
abzudecken.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Barsicherheiten auf Konten, in Staatsanleihen hoher Qualitat oder in
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem die Bankguthaben
verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen und Geldmarktfonds kdnnen sich negativ
entwickeln. Bei Beendigung des Geschafts konnten die angelegten Sicherheiten nicht mehr in voller
Hohe verfligbar sein, obwohl sie von der Verwaltungsgesellschaft fir den Investmentfonds in der
urspringlich gewahrten Héhe wieder zuriick gewahrt werden mussen. Die Verwaltungsgesellschaft
kann dann verpflichtet sein, fir Rechnung des Investmentfonds die Sicherheiten auf den gewahrten
Betrag aufzustocken und somit den durch die Anlage erlittenen Verlust auszugleichen.

RISIKO DER LIQUIDITAT DURCH AUSTRITT VON ANLEGERN

Die Liquiditdt des Investmentfonds ist im Falle mehrerer Anleger aufgrund unterschiedlich hoher
Mittelzu- und —abfliisse Schwankungen ausgesetzt. In den Investmentfonds kdnnen mehrere Anleger
investieren. Umfangreiche Rickgabeverlangen eines oder mehrerer Anleger kénnen sich auf die
Liquiditdt des Investmentfonds auswirken. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ricknahme der
Anteile aussetzen, wenn aullergewdhnliche Umstédnde vorliegen, die eine Aussetzung unter
Bericksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich scheinen lassen In Folge einer Aussetzung
der Anteilricknahme kann der Anteilswert sinken, z.B. wenn die Verwaltungsgesellschaft gezwungen
ist, Vermdgenswerte wahrend der Aussetzung der Anteilriicknahme unter Verkehrswert zu verauf3ern.

RISIKEN DURCH VERMEHRTE RUCKGABEN ODER ZEICHNUNGEN

Durch Kauf- und Verkaufsauftrage von Anlegern flieRt dem Fondsvermoégen Liquiditat zu bzw. vom
Fondsvermoégen Liquiditat ab. Die Zu- und Abflisse kdnnen nach Saldierung zu einem Nettozu- oder —
abfluss der liquiden Mittel des Investmentfonds flihren. Dieser Nettozu- oder —abfluss kann die
Fondsmanagementgesellschaft veranlassen, Vermdgenswerte zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch
Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die Zu- oder Abfliisse eine von der
Verwaltungsgesellschaft fur den Investmentfonds vorgesehene Quote liquider Mittel Gber- bzw.
unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten werden dem Investmentfonds
belastet und kénnen die Wertentwicklung des Investmentfonds beeintrachtigen. Bei Zuflissen kann sich
eine erhdhte Fondsliquiditat belastend auf die Rendite auswirken, wenn die Verwaltungsgesellschaft die
Mittel nicht zu adaquaten Bedingungen anlegen kann.

Die untenstehenden Risiken konnen die Wertentwicklung des Investmentfonds nachteilig
beeintrachtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilswert auswirken. Verauliert der Anleger
Anteile am Fondsvermdgen zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Fondsvermobgen
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befindlichen Vermdgenswerte gegenlber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhalt
er das von ihm in das Fondsvermdgen investierte Geld nicht oder nicht vollstandig zuriick. Der Anleger
konnte sein in den Investmentfonds investiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren.

SCHWANKUNGEN DES NETTOINVENTARWERTS

Die Vermogenswerte, in die die Verwaltungsgesellschaft flir Rechnung des Investmentfonds investiert,
enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So kénnen Wertverluste auftreten,
indem der Marktwert der Vermogenswerte gegeniber dem Einstandspreis fallt. Verauliert der Anleger
Anteile des Investmentfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Investmentfonds
befindlichen Vermbégenswerte gegenliber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhalt
er das von ihm in den Investmentfonds investierte Geld nicht vollstandig zurick. Obwohl jeder
Investmentfonds stetige Wertzuwachse anstrebt, kdnnen diese nicht garantiert werden. Das Risiko des
Anlegers ist jedoch auf den Verlust der angelegten Summe beschrankt. Eine Nachschusspflicht tber
das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

BEEINFLUSSUNG DER INDIVIDUELLEN PERFORMANCE DURCH STEUERLICHE ASPEKTE

Die steuerliche Behandlung von Kapitalertragen hangt von den individuellen Verhaltnissen des
jeweiligen Anlegers ab und kann kiinftig Anderungen unterworfen sein. Fiir Einzelfragen — insbesondere
unter Bericksichtigung der individuellen steuerlichen Situation — sollte sich der Anleger an seinen
personlichen Steuerberater wenden. Bei einer Anlageentscheidung ist auch die auBersteuerliche
Situation des Anlegers zu beriicksichtigen.

RISIKO DER RUCKNAHMEAUSSETZUNG

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ricknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern
auldergewohnliche Umsténde vorliegen, die eine Aussetzung unter Beriicksichtigung der Interessen der
Anleger erforderlich erscheinen lassen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn eine Borse, an der ein
wesentlicher Teil der Wertpapiere des Investmentfonds gehandelt wird, auerplanmafig geschlossen
ist, ein wesentlicher Teil der Wertpapiere nicht bewertet werden kann, Wertpapiere nicht rechtzeitig
liquidiert werden kénnen, oder sonstige au3ergewdhnliche Umstande vorliegen. Der Anleger kann seine
Anteile wahrend dieses Zeitraums nicht zuriickgeben. Auch im Fall einer Aussetzung der
Anteilriicknahme kann der Anteilswert sinken; z.B. wenn die Verwaltungsgesellschaft gezwungen ist,
Vermdgenswerte wahrend der Aussetzung der Anteilricknahme unter Verkehrswert zu veraufiern. Die
Anteile sind nach Wiederaufnahme der Anteilricknahme zu dem dann jeweils glltigen Riicknahmepreis
zurick zu nehmen. Dieser Preis kann niedriger liegen, als derjenige vor Aussetzung der Ricknahme.

AUFLOSUNG DES INVESTMENTFONDS

Der Verwaltungsgesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Investmentfonds zu kiindigen
sowie den Investmentfonds zu verschmelzen bzw. aufzuldsen (Details siehe dazu 1.7). Nach Ende der
Kindigungsfrist wickelt die Verwaltungsgesellschaft den Investmentfonds ab. Dabei kdbnnen Steuern
anfallen. Fir den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht
realisieren kann. Bei Abwicklung kann der Investmentfonds mit anderen Steuern als 6sterreichische
Ertragssteuern belastet werden. Wenn die Fondsanteile nach Beendigung des Liquidationsverfahrens
aus dem Depot des Anlegers ausgebucht werden, kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet werden.

RENTABILITAT UND ERFULLUNG DER ANLAGEZIELE DES ANLEGERS

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewinschten Anlageerfolg erreicht. Der
Anteilswert des Investmentfonds kann fallen und zu Verlusten beim Anleger fihren. Es bestehen keine
Garantien der Verwaltungsgesellschaft oder Dritter hinsichtlich einer bestimmten Mindestzahlung bei
Rickgabe oder eines bestimmten Anlageerfolgs des Investmentfonds. Ein bei Erwerb von Anteilen
entrichteter Ausgabeaufschlag bzw. ein bei Verauflierung von Anteilen entrichteter Riicknahmeabschlag
kann zudem insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar
aufzehren. Anleger koénnten einen niedrigeren als den urspriinglich angelegten Betrag
zuruckzuerhalten.
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Asset-Backed Securities (ABS) sind Wertpapiere, die Zahlungsansprtiche gegen eine ausschlief3lich zu
dem Zweck der ABS-Transaktion dienenden Zweckgesellschaft verbriefen. Die Zahlungsanspriche
werden durch einen Bestand von Forderungen (,assets®) gedeckt (,backed®), die auf die
Zweckgesellschaft Ubertragen werden oder dieser aus anderen Instrumenten (wie z.B. Credit Linked
Notes) zustehen und im Wesentlichen den Inhabern der Asset-Backed Securities als
Haftungsgrundlage zur Verfiigung stehen.

ABS sind komplexe und strukturierte Wertpapiere, deren Risikopotential nur nach eingehender Analyse
beurteilt werden kann. Eine allgemeingultige Beurteilung von ABS ist aufgrund ihrer Heterogenitat nicht
moglich. Ausdriicklich wird auf die geringere Sekundarmarktliquiditat der ABS im Vergleich zu Staats-
und Unternehmensanleihen hingewiesen.

ABS-Investoren unterliegen sowohl rechtlichen als auch finanzwirtschaftlichen und operativen Risiken.
Bei ersteren handelt es sich speziell um die Gefahr, dass der Zugriff auf die Forderungen oder
gegebenenfalls bestellte Sicherheiten nicht in vollem Umfang erfolgen kann und/oder die Zahlungen
aus den Forderungen nicht oder nur verspatet an die Investoren weitergeleitet werden.

Neben dem Kreditrisiko aus dem Forderungspool bestehen weiters auch Kreditrisiken gegeniber
beteiligten  externen  Parteien (insbesondere  Garantiegeber, Kreditfazilitatenbereitsteller,
Administratoren, Zahlstellen, Depotbanken, Kontrahentenausfallsrisiken fir Termingeschafte und
andere Derivate).

Eine Besonderheit von ABS ist das mit der Transaktion verbundene Tilgungsrisiko und das Risiko von
Vorfalligkeitstilgungen der Schuldner der Zweckgesellschaft. Werden diese direkt an alle oder einige
ABS-Investoren als vorzeitige Rickzahlung weitergegeben, kdnnen sich Risiken dieser ABS erhdhen.
Im Gegensatz dazu koénnte eine Wiederanlage von Vorfalligkeitstiigungen auf der Ebene der
Zweckgesellschaft zu erhohten Kredit-, Markt- und Komplexitatsrisiken innerhalb der Transaktion
fuhren, wodurch das Gesamtrisiko der ABS Anlage steigen wiirde.

Das Ausmal von Kredit-, Markt- und Komplexitatsrisiken in Bezug auf ABS-Tranchen ist oft lediglich
durch Szenarioanalysen abschatzbar. Genaue Prognosen sind nur fir kurze Zeitrdume moglich. Da
Asset-Backed Transaktionen jedoch zumeist Uber mehrere Jahre laufen, besteht hier ein signifikantes
Risiko fur die Investoren.

Wahrungsrisiken bei Asset-Backed Transaktionen entstehen insbesondere, wenn die Cash-Inflows der
Zweckgesellschaft (die Forderungen) auf andere Wahrungen lauten als die Cash-Outflows (die Tilgung
der ABS). In diesem Fall besteht ein Valutarisiko bezogen auf die Umrechnungskurse der Wahrungen
der Aktiv- und Passivseite der Zweckgesellschaft und zusatzlich ein Konvertierungs- und Transferrisiko
bezogen auf jede einzelne Wahrung, die nicht Inlandswahrung der Zweckgesellschaft ist.

Die Verwaltungsgesellschaft weist ausdriicklich darauf hin, dass das Risiko einer
Fondsveranlagung von der Anlagepolitik und der Marktentwicklung abhangt. Ein Verlust ist nicht
auszuschlieBen.

Die Entwicklung der nationalen und internationalen Kapitalmarkte ist volatil und die besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Emittenten nicht vorhersehbar. In der Vergangenheit erzielte
Ertrage sind keine Garantie dafiir, dass derartige Ertrdage in der Zukunft wieder erreicht werden
kénnen. Die Gesellschaft versucht die immanenten Risken der Wertpapieranlage zu minimieren
und die Chancen zu erhéhen. Hierbei kann aber eine Garantie fiir einen projizierten Anlageerfolg
nicht gegeben werden.

Die an dieser Stelle beschriebenen Risiken stellen die wesentlichsten Risiken des Investmentfonds dar.
Generell konnen weitere Risiken bestehen und eintreten.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Angaben und Aussagen in Punkt 1.12. um eine
Beschreibung handelt, die nicht das individuelle Risikoprofil des Anteilinhabers beriicksichtigt.
Somit ist hierzu gegebenenfalls eine personliche fachgerechte Anlageberatung angebracht.
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Der Investmentfonds investiert gemal den Anlage- und Emittentengrenzen des InvFG in Verbindung
mit den Fondsbestimmungen und unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung.

Wertpapiere sind
- Aktien und andere Aktien gleichwertige Wertpapiere,
- Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel,

- alle anderen marktfahigen Finanzinstrumente (z.B. Bezugsrechte), die zum Erwerb von
Finanzinstrumenten im Sinne des InvFG durch Zeichnung oder Austausch berechtigen, nach
MaRgabe von § 69 InvFG, jedoch mit Ausnahme der in § 73 InvFG genannten Techniken und
abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate).

Wertpapiere schlieRen zudem im Sinn des § 69 Abs. 2 InvFG

- Anteile an geschlossenen Investmentfonds in Form einer Investmentgesellschaft oder eines
Investmentfonds,

- Anteile an geschlossenen Investmentfonds in Vertragsform
- Finanzinstrumente nach § 69 Abs. 2 Z 3 InvFG
ein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Wertpapiere erwerben, die an einer im Anhang zu den
Fondsbestimmungen genannten Boérsen des In- und Auslandes notiert oder an im Anhang zu den
Fondsbestimmungen genannten geregelten Markten gehandelt werden, die anerkannt und flir das
Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemal ist. Daneben kénnen auch Wertpapiere
aus Neuemissionen erworben werden, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die
Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Bérse oder an einem geregelten Markt zu beantragen,
sofern ihre Zulassung spatestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden,
liquide sind, deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann und die die Voraussetzungen gemafn
§ 70 InvFG erflllen.

Fir den Investmentfonds dirfen Geldmarktinstrumente erworben werden, die

1. an einer der im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten Borsen des In- und Auslandes
notiert oder an im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten geregelten Markten gehandelt
werden, die anerkannt und fir das Publikum offen sind und deren Funktionsweise
ordnungsgemal ist.

2. Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, frei Ubertragbar sind, liquide sind und deren
Wert jederzeit genau bestimmt werden kann, Uber die angemessene Informationen vorliegen,
einschlieflich solcher Informationen, die eine angemessene Bewertung der mit der Anlage in
solche Instrumente verbundenen Kreditrisiken ermdglichen, dirfen erworben werden, auch wenn
sie nicht an geregelten Markten gehandelt werden, sofern die Emission oder der Emittent dieser
Instrumente bereits Vorschriften Uber den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegen,
vorausgesetzt, sie werden

a. von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Kérperschaft oder der Zentralbank eines
Mitgliedstaates, der Europaischen Zentralbank, der Europaischen Union oder der
Europaischen Investmentbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat, einem
Gliedstaat der Foderation, oder von einer internationalen Einrichtung 6ffentlich-rechtlichen
Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehdrt, begeben oder garantiert oder
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b. von Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere an einem der im Anhang zu den
Fondsbestimmungen genannten geregelten Markten gehandelt werden, oder

c. von einem Institut begeben oder garantiert, dass gemall den im Gemeinschaftsrecht
(=Unionsrecht) festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder von einem Institut
begeben oder garantiert, dass Aufsichtsbestimmungen die nach Auffassung der FMA
mindestens so streng sind, wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhalt,
oder

d. von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehéren, die von der FMA
zugelassen wurde, sofern fir Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften fir den
Anlegerschutz gelten, die denen der lit. a bis ¢ gleichwertig sind und sofern es sich bei den
Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Mio.
EUR, das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der Richtlinie 2013/34/EU erstellt
und veroffentlicht, oder um einen Rechtstrager, der innerhalb einer eine oder mehrere
bérsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe fir die Finanzierung
dieser Gruppe zustandig ist, oder um einen Rechtstrager handelt, der in Unternehmens-,
Gesellschafts- oder Vertragsform die wertpapiermaRige Unterlegung von Verbindlichkeiten
durch Nutzung einer von einer Bank eingeraumten Kreditlinie finanzieren soll; die Kreditlinie
hat durch ein Finanzinstitut gesichert zu sein, das selbst die in Z. 2 lit. ¢ genannten Kriterien
erfillt.

Hochstens 10 % des Fondsvermdégens durfen in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente angelegt
werden, die nicht an einer der im Anhang zu den Fondsbestimmungen angefiuhrten Bérsen amtlich
zugelassen oder an einem der im Anhang zu den Fondsbestimmungen angefiihrten geregelten Markte
gehandelt werden und bei Neuemissionen von Wertpapieren, wenn keine diesbezlgliche Zulassung vor
Ablauf eines Jahres ab Emission erlangt wird.

Anteile an Investmentfonds (= Investmentfonds und Investmentgesellschaften offenen Typs), welche
die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG erfiillen (OGAW), diirfen gemeinsam mit Investmentfonds
gemal nachstehendem Absatz insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermdgens erworben werden, sofern
diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermdégens in Anteile anderer Investmentfonds
investieren.

Anteile an Investmentfonds gem. § 71 InvFG, welche die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG nicht
zur Ganze erfillen (OGA) und deren ausschliel3licher Zweck es ist,

- beim Publikum beschaffte Gelder fir gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz der
Risikostreuung in Wertpapieren und anderen liquiden Finanzanlagen zu investieren, und

- deren Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber unmittelbar oder mittelbar zu Lasten des
Vermdgens der Investmentfonds zurlickgenommen oder ausbezahlt werden,

dirfen gemeinsam mit Investmentfonds gemafl vorstehendem Absatz insgesamt bis zu 10 % des
Fondsvermdgens erworben werden, sofern

a. diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermdgens in Anteile anderer Investmentfonds
investieren und

b. diese nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche
nach Auffassung der FMA derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht (=Unionsrecht) gleichwertig
ist und ausreichende Gewabhr fur die Zusammenarbeit zwischen den Behorden besteht, und

c. das Schutzniveau der Anteilinhaber dem Schutzniveau der Anteilinhaber von Investmentfonds,
die die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG erfillen (OGAW), gleichwertig ist und
insbesondere die Vorschriften fiir eine getrennte Verwahrung des Sondervermdgens, die
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Kreditaufnahme, die Kreditgewahrung und Leerverkdufe von Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind, und

d. die Geschéaftstatigkeit Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich
ein Urteil Uber das Vermdgen und die Verbindlichkeiten, die Ertrdge und die Transaktionen im
Berichtszeitraum zu bilden.

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des Schutzniveaus der Anteilinhaber im Sinne der lit. ¢ sind die in
§ 3 der Informationen- und Gleichwertigkeitsfestlegungsverordnung (IG-FestV) idgF genannten Kriterien
heranzuziehen.

Fir den Investmentfonds dirfen auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die unmittelbar
oder mittelbar von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit
der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder eine
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist.

Anteile an ein und demselben Investmentfonds dirfen bis zu 10 % des Fondsvermdgens erworben
werden.

A. NOTIERTE UND NICHT NOTIERTE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Fir den Investmentfonds dirfen abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), einschlie3lich gleichwertiger
bar abgerechneter Instrumente, die an einer der im Anhang zu den Fondsbestimmungen angefiihrten
geregelten Markte gehandelt werden, oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Bérse
notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (OTC-Derivate) eingesetzt werden,
sofern

- es sich bei den Basiswerten um Instrumente gemall § 67 Abs. 1 Z 1 bis 4 InvFG oder um
Finanzindices, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen handelt, in welche der Investmentfonds
gemal den in seinen Fondsbestimmungen genannten Anlagezielen investieren darf,

- die Gegenpartei bei Geschéaften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der
Kategorie sind, die von der FMA durch Verordnung zugelassen wurden und

- die OTC-Derivate einer zuverlassigen und Uberprifbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen
und jederzeit auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft zum angemessenen Zeitwert verauflert,
liquidiert oder durch ein Gegengeschaft glattgestellt werden kénnen.

- sie nicht zur Lieferung oder Ubertragung anderer als den in § 67 Abs. 1 InvFG genannten
Vermdgenswerten fihren.

Miterfasst sind auch Instrumente, die die Ubertragung des Kreditrisikos der zuvor genannten
Vermdgenswerte zum Gegenstand haben.

Das Ausfallsrisiko bei Geschaften eines Investmentfonds mit OTC-Derivaten darf folgende Satze nicht
Uberschreiten:

- wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne des § 72 InvFG 2011 ist, 10 % des
Fondsvermdgens,

- ansonsten 5 % des Fondsvermogens.

Anlagen eines Investmentfonds in indexbasierten Derivaten werden im Hinblick auf die spezifischen
Anlagegrenzen nicht bericksichtigt. Ist ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument
eingebettet, so muss es hinsichtlich der Einhaltung der zuvor genannten Vorschriften bericksichtigt
werden.

SICHERHEITENSTRATEGIE

Die Verwaltungsgesellschaft hat als Sicherheitenstrategie festgelegt, dass einzig Barsicherheiten (Cash
Collateral) als zulassige Sicherheit anerkannt werden und diese bei einer, vom Sicherheitengeber,
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unabhangigen Drittbank, als Sichteinlagen angelegt werden. Der erforderliche Umfang der Besicherung
wird unter Anwendung von Schwellenwerten ermittelt.

Sichteinlagen bei Kreditinstituten unterliegen dem allgemeinen Kontrahentenrisiko — ndheres dazu unter
Risikoprofil des Investmentfonds.

B. VERWENDUNGSZWECK

Derivative Instrumente dirfen fir den Investmentfonds zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie
eingesetzt werden.

Der Einsatz derivativer Instrumente zur Absicherung / Ertragssicherung bedeutet, dass der Einsatz
derivativer Instrumente zur Reduzierung von bestimmten Risiken des Investmentfonds erfolgt (z.B.
Marktrisiko), taktischer Natur ist und somit eher kurzfristig erfolgt.

Der Einsatz derivativer Instrumente als Teil der Anlagestrategie bedeutet, dass derivative Instrumente
auch als Ersatz fir die direkte Veranlagung in Vermdgensgegenstande sowie insbesondere mit dem
Ziel der Ertragssteigerung eingesetzt werden kénnen.

C. RISIKOMANAGEMENT

Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Risikomanagementverfahren zu verwenden, das es ihr ermdglicht,
das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil
des Fondsvermdgens jederzeit zu Uberwachen und zu messen.

Das Gesamtrisiko ist nach dem Commitment Ansatz oder dem Value-at-Risk-Ansatz zu ermitteln.

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene und dokumentierte Risikomanagement-Grundsatze
festzulegen, umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Die Risikomanagement-Grundsatze haben Verfahren
zu umfassen, die notwendig sind, um Markt-, Liquiditats-, Kontrahenten-, Nachhaltigkeitsrisiken sowie
sonstige Risiken, einschlieflich operationeller Risiken, zu bewerten.

D. GESAMTRISIKO

COMMITMENT ANSATZ

Die Verwaltungsgesellschaft wendet fur die Ermittlung des Gesamtrisikos den Commitment Ansatz an.
Bei diesem Ansatz werden samtliche Positionen in derivativen Finanzinstrumenten einschlieRlich
eingebetteter Derivate iSv § 73 Abs. 6 InvFG in den Marktwert einer gleichwertigen Position im
Basiswert des betreffenden Derivates (Basiswertaquivalent) umgerechnet.

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos werden Netting- und Hedgingvereinbarungen berticksichtigt,
sofern diese offenkundigen und wesentlichen Risiken nicht auf3er Acht lassen und eindeutig zu einer
Verringerung des Risikos fuhren.

Positionen in derivativen Finanzinstrumenten, welche fiir den Investmentfonds kein zusatzliches Risiko
erzeugen, mussen nicht in die Berechnung einbezogen werden.

Die detaillierten Berechnungsmodalitdten des Gesamtrisikos bei Verwendung des Commitment
Ansatzes und dessen quantitative und qualitative Ausgestaltung finden sich in der jeweils aktuellen
Fassung der Verordnung der FMA Uber die Risikoberechnung und Meldung von Derivaten.

Die Verwaltungsgesellschaft darf den Investitionsgrad dieses Investmentfonds iiber den
Einsatz von Derivaten steigern (Leverage). Fiir diesen Investmentfonds darf die Gesellschaft
den Investitionsgrad (Gesamtrisiko) unter Beriicksichtigung eventueller Investments in
andere Investmentfonds durch den Einsatz von Derivaten bis auf 200 Prozent des Wertes des
Investmentfonds steigern.
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Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens 12
Monaten durfen unter folgenden Voraussetzungen erworben werden:

- Bei ein und demselben Kreditinstitut dirfen Sichteinlagen oder kindbare Einlagen mit einer
Laufzeit von héchstens 12 Monaten bis zu 20 % des Fondsvermdgens angelegt werden, sofern
das betreffende Kreditinstitut

- seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder

- sich in einem Drittstaat befindet und Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung
der FMA jenen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind.

- Ungeachtet samtlicher Einzelobergrenzen darf ein Investmentfonds bei ein und demselben
Kreditinstitut hochstens 20 % des Fondsvermdgens in einer Kombination aus von diesem
Kreditinstitut begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten und /oder Einlagen bei
diesem Kreditinstitut und/oder von diesem Kreditinstitut erworbenen OTC-Derivaten investieren.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Die Aufnahme von Krediten bis zu 10 % des Fondsvermdgens ist voriibergehend zulassig.

Dadurch kann sich das Risiko des Investmentfonds im selben Ausmaf erhéhen.

Bei Direktinvestitionen gemaR Fondsbestimmungen nicht erlaubt.

Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-,
Misch-, Geldmarkt-, Index-, Rohstofffonds, usw.) zur Anwendung von Pensionsgeschaften kommen.

Bei Direktinvestitionen gemal Fondsbestimmungen nicht erlaubt.

Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-,
Misch-, Geldmarkt-, Index-, Rohstofffonds, usw.) zur Anwendung von Wertpapierleihgeschaften
kommen.

Bei Direktinvestitionen nicht erlaubt.

Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-,
Misch-, Geldmarkt-, Index-, Rohstofffonds usw.) zur Anwendung von Total Return Swaps kommen.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds
einschlieBlich der Ertragnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehdrigen
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds und Bezugsrechte zuziglich des Wertes der zum
Investmentfonds gehdrenden Finanzanlagen, Geldbetrage, Guthaben, Forderungen und sonstigen
Rechte, abzuglich Verbindlichkeiten zu ermittein.

Der Gesamtwert des Investmentfonds wird nach folgenden Grundsatzen ermittelt:
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— Der Wert von Vermogenswerten, welche an einer Bérse oder an einem anderen geregelten Markt
notiert oder gehandelt werden, wird grundsatzlich auf der Grundlage des letzten verfligbaren
Kurses ermittelt.

— Sofern ein Vermogenswert nicht an einer Bérse oder an einem anderen geregelten Markt notiert
oder gehandelt wird oder sofern fiir einen Vermogenswert, welcher an einer Bérse oder an einem
anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsachlichen Marktwert nicht
angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlassiger Datenprovider oder alternativ auf
Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden
zurlickgegriffen.

— Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfligbaren Preisen bewertet bzw.
sofern deren Anteile an Bérsen oder geregelten Markten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den
jeweils zuletzt verfigbaren Schlusskursen.

— Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Borse oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfiigbaren
Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsatzlich die jeweils letzten veroffentlichten
(verfiigbaren) Kurse herangezogen.

Liegen aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situationen auRergewodhnliche Umstande vor und
entsprechen somit die letzten verdffentlichten Bewertungskurse ganz offensichtlich und nicht nur im
Einzelfall nicht den tatsachlichen Werten, so kann die Verwaltungsgesellschaft unter Berticksichtigung
der Interessen der Anleger die Preisberechnung und/oder die Ausgabe und Ricknahme von
Anteilscheinen aussetzen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn eine Borse, an der ein wesentlicher Teil der
Wertpapiere des Investmentfonds gehandelt wird, aulRerplanmafRig geschlossen ist, ein wesentlicher
Teil der Wertpapiere nicht bewertet werden kann, Wertpapiere nicht rechtzeitig liquidiert werden
koénnen, oder sonstige aulergewdhnliche Umstande vorliegen.

Der Wert eines Anteiles, der Ausgabe- und Ricknahmepreis wird an 6sterreichischen Bankarbeitstagen
(ausgenommen Karfreitag und Silvester) ermittelt.

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in Euro.

Die Ausgabe und Ricknahme der Anteile durch die Depotbank / Verwahrstelle oder der Erwerb der
Anteile bei einer der im Anhang angefiihrten Zahl- und Einreichstellen oder Vertriebsstellen erfolgt ohne
Berechnung zusatzlicher Kosten mit Ausnahme der Berechnung des Ausgabeaufschlags bei Ausgabe
von Anteilscheinen (falls anwendbar). Bei Rlicknahme der Anteilscheine ist ein RiUcknahmeabschlag
(falls anwendbar) zu bezahlen.

Inwieweit beim einzelnen Anleger fur den Erwerb und die Rickgabe von Anteilscheinen zusatzliche
Gebuhren verrechnet werden, hangt von den individuellen Vereinbarungen des Anlegers mit dem
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jeweiligen depotfihrenden Kreditinstitut ab und unterliegt daher nicht der Einflussnahme durch die
Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass die Vertriebsstelle oder das depotfiihrende
Kreditinstitut beziehungsweise eine bestellte Zahlstelle bei Vertrieb von Anteilen im Ausland im Zuge
des Erwerbs und / oder der Rickgabe von Anteilscheinen Vertriebsgebihren, Transaktionsgebihren
oder sonstige Kosten / Gebihren (wie etwa Orderspesen oder Depotgebiihren) verrechnen kann. Diese
Kosten / Gebuhren werden von der entsprechen-den Vertriebsstelle, dem depotfiihrenden Kreditinstitut
und / oder der Zahlstelle verrechnet und unterliegen nicht der Einflussnahme der
Verwaltungsgesellschaft. Die Information Uber derartige Kosten / Gebiihren und die Auswirkungen
dieser Kosten auf die Veranlagung hat durch die Vertriebsstelle und / oder das depotfiihrende
Kreditinstitut beziehungsweise die Zahlstelle zu erfolgen. Im Zuge des Auslandsvertriebs kénnen
Informationen Uber derartige Kosten / Gebihren in im jeweiligen Vertriebsland vorgeschriebenen
Verkaufs- beziehungsweise Zeichnungsunterlagen enthalten sein.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fallt kein Ausgabeaufschlag an.

Der Riicknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fallt kein Riicknahmeabschlag an.

Der Wert eines Anteiles, der Ausgabe- und Ricknahmepreis wird an 6sterreichischen Bankarbeitstagen
(ausgenommen Karfreitag und Silvester) ermittelt und in elektronischer Form auf der Internet-Seite der
emittierenden Verwaltungsgesellschaft (www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor)
veroffentlicht.

Angaben zum Ausgabeaufschlag und Ricknahmeabschlag siehe dazu Abschnitt | / Punkt 1.9./Punkt
1.10.

Werden die Anteilscheine bei Dritten gekauft oder verkauft, so kdnnen dem Anteilinhaber unmittelbar
zuséatzliche Kosten entstehen.

Die Kosten fiir die Verwahrung der Anteilscheine richten sich nach der Vereinbarung des Anteilinhabers
mit seiner depotfiihrenden Stelle.

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fir ihre Verwaltungstatigkeit eine jahrliche Verglitung bis zu einer
Hohe von 0,55 % des Fondsvermdgens fir die Anteilsgattungen, die auf Basis der Monatsendwerte
angelastet werden.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebihr
vorzunehmen.
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Bedient sich die Verwaltungsgesellschaft flir die Auslibung des Fondsmanagements bzw. der
Anlageberatung eines Dritten, so sind diese Kosten bereits in der Verwaltungsgebihr mit umfasst. Die
Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen
Aufwendungen.

Die Kosten bei Einfuhrung neuer Anteilsgattungen fir bestehende Sondervermdgen werden zu Lasten
der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestelit.

Die Verwaltungsgesellschaft darf aus der vereinnahmten Verwaltungsvergltung Ruckvergitungen (im
Sinn von Provisionen) gewahren. Die Gewahrung von derartigen Rickvergitungen fihrt nicht zu einer
Mehrbelastung des Investmentfonds mit zusatzlichen Kosten.

ADMINISTRATIONSGEBUHR ZUR VERWALTUNGSKOSTENRUCKVERGUTUNG

Von Dritten geleistete Verwaltungskostenriickvergiitungen (im Sinn von Provisionen) werden nach
Abzug einer angemessenen Administrationsgebihr durch die Verwaltungsgesellschaft, die
Depotbank / Verwahrstelle oder eines Dritten an den Investmentfonds weitergeleitet und im
Rechenschaftsbericht ausgewiesen.

Die Administrationsgebuihr zur Verwaltungskostenriickvergiitung kann bis zu 10 % des vereinnahmten
Betrages betragen, mindestens jedoch zwischen EUR 5,00 und EUR 10,00 je
Verwaltungskostenrickvergitung.

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fiir die Fondsbuchhaltung und Rechnungslegung, Kursversorgung,
Bewertung der Vermodgenswerte und die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil sowie
Preisveroffentlichung eine Geblhr, die aufgrund der Monatsendwerte anteilig errechnet wird. Ebenfalls
kénnen notwendige Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Bewertungskursen
(Datenlizenzen, externe Kurslieferanten) fir die Bewertung der Vermdgenswerte und die Berechnung
des Nettoinventarwertes dem Fondsvermdgen verrechnet werden.

Fur die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Verwahrstellenaufgaben erhalt die Depotbank /
Verwahrstelle eine monatliche Vergutung. In dieser Position sind auch Kosten fur weitere von der
Depotbank / Verwahrstelle Gbernommenen Aufgaben mit umfasst (siehe Punkt Abschnitt 1/2.2.). Die
Vergutung wird aufgrund der Monatsendwerte anteilig errechnet.

Lagerstellenkosten kdnnen direkt dem Fondsvermogen angelastet werden.

Die Depotbank / Verwahrstelle darf die ihr fir die Verwahrstellenfunktion, Verwahrung der Wertpapiere
des Investmentfonds und fur die Kontenfihrung zustehenden Vergutungen dem Investmentfonds
anlasten. Bei diesen MaRnahmen kann die Depotbank / Verwahrstelle nur auf Grund eines Auftrages
der Verwaltungsgesellschaft handein.

Darunter sind jene Kosten von externen Handelspartnern sowie die der Depotbank / Verwahrstelle
(Settlement) sowie Uberweisungskosten zu verstehen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der
Veraulerung von Vermoégenswerten des Investmentfonds entstehen, sofern sie nicht bereits im
Rahmen der Transaktionskostenabrechnung ber den Kurs bertcksichtigt wurden.
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Die Verglitungshohe fiir die Fondsprifung an den Wirtschaftsprifer richtet sich einerseits nach dem
Fondsvolumen und andererseits nach den Veranlagungsgrundsatzen. Weiters werden Kosten im
Zusammenhang mit der Erstellung der steuerlichen Behandlung sowie fir die Ubernahme der
steuerlichen Vertretung dem Fondsvermdgen angelastet.

Hierbei kdnnen
- Kosten fiir gesetzlich vorgesehene Veroéffentlichungen,
- Kosten fir Information der Anleger mittels eines dauerhaften Datentragers,
- Kosten die durch die Aufsichtsbehérden verrechnet werden,
- Kosten, die aus der Erflillung von gesetzlichen Meldeverpflichtungen sowie

- Kosten, welche von gesetzlichen Vertriebsvoraussetzungen in etwaigen Vertriebsstaaten
resultieren,

dem Investmentfonds angelastet werden.

A. ABWICKLUNGSGEBUHR

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhalt die abwickelnde Stelle eine Vergltung von 0,50 % des
Fondsvermdgens.

B. KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT EMIR

Weiters kénnen bei Einsatz von derivativen Instrumenten Kosten im Zusammenhang mit EMIR
(European Market Infrastructure Regulation) dem Fondsvermdgen angelastet werden. Darunter fallen
mogliche Kosten im Zusammenhang mit dem Transaktionsregister, zentralen Gegenparteien (CCP’s),
Clearing Broker, Kosten externe Dienstleister, etc.

C. KOSTEN FUR VERTRIEBSZULASSUNG IM AUSLAND BZW. VERANLAGUNGEN IM
AUSLAND

Wird der Investmentfonds im Ausland zum Vertrieb zugelassen, werden die damit verbundenen Kosten
unter dieser Position zusammengefasst, sofern derartige Kosten nicht bereits unter die oben genannten
Positionen fallen.

Darunter sind jene Kosten zu subsumieren, die im Falle der Zulassung des Investmentfonds im Ausland
entstehen (Zahl- und/oder Informationsstelle, steuerlicher Vertreter, Ubersetzungskosten,
Registrierungskosten, Kosten fliir Beglaubigung, etc.). Ebenfalls kénnen Kosten im Zusammenhang mit
Veranlagungen im Ausland dem Fondsvermogen angelastet werden.

D. KOSTEN FUR UBERSETZUNGEN UND BEGLAUBIGUNGEN

Ist es unabhangig von einer Vertriebszulassung im Ausland flir den Investmentfonds erforderlich
Ubersetzungen von Fondsdokumenten (Fondsbestimmungen, Berichte, etc.) sowie Beglaubigungen
(z.B. firr die Erdffnung von benétigten Lagerstellen im Ausland) von einem externen Ubersetzungsbiiro
oder Notariat vorzunehmen, kénnen derartige Kosten dem Investmentfonds angelastet werden.

E. LIZENZKOSTEN, KOSTEN FUR EXTERNE RATINGS, RESEARCHKOSTEN, ETC.

Ist der Erwerb von lizenzpflichtigen Daten fir die Veranlagung (z.B. Lizenzkosten fir Benchmarks (z.B.
Indexkosten im Zusammenhang mit der EU-Referenzwert-VO, Finanzindices zur Berechnung des VaR
oder einer performanceabhangigen Vergitung), spezifische Nachhaltigkeitsdaten, diverse
Zertifizierungen, Finanz- oder Nachhaltigkeitsratings von Datenprovider wie z.B. Ratingagenturen,

HYPO Rendite Plus
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 1 LandstraRer HauptstraBe 1, Top 27 1 1030 Wien 1 T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at | www.masterinvest.at 1 FN 80746w 1| Handelsgericht Wien 1 UID: ATU 56163724

37



MASTERINVEST

Transparent Investments.

Research, Finanzanalysen sowie Markt- und Kursinformationssysteme, oder die Bezeichnung des
Investmentfonds, etc.) notwendig, werden die damit verbundenen Kosten dem Investmentfonds
angelastet.

Ebenfalls kdénnen Kosten fur die Erstellung von externen Prifgutachten (z.B.
Nachhaltigkeitszertifizierung, etc.) dem Investmentfonds angelastet werden.

F. KOSTEN FUR STIMMRECHTSAUSUBUNG

Im Falle des Investments in Aktien kann die Stimmrechtsausiibung zu diesen Aktien an Dritte delegiert
werden und es kénnen daher zusatzliche Kosten anfallen. Die Anzahl der Hauptversammlungen,
welche der Stimmrechtbevollmachtigte fir den Investmentfonds abwickelt, ist von der jeweils aktuellen
Portfoliozusammensetzung abhangig. Darlber hinaus koénnen je Stimmrechtsausiubung bei der
Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank / Verwahrstelle weitere interne und externe Kosten
anfallen.

G. KOSTEN FUR EXTERNE BEWERTER

Sofern ein externer Bewerter fir die Bewertung von Vermogenswerten bestellt wurde, koénnen
zusatzliche Kosten anfallen, die dem Fondsvermdgen in Abzug gebracht werden.

H. KOSTEN FUR DIE GELTENDMACHUNG UND DURCHSETZUNG VON
RECHTSANSPRUCHEN SOWIE FUR SONSTIGE RECHTLICHE DIENSTLEISTUNGEN

Fir die aktive Teilnahme an einer Sammelklage als fiihrender Klager, fir Privatklagen oder sonstigen
Klage- oder Verwaltungsverfahren, kann die dafiir beauftragte Rechtsanwaltskanzlei eine Verglitung
der diesbeziglich fir den Investmentfonds vereinnahmten Betrage erhalten.

In Fallen, in denen fir den Investmentfonds im Rahmen von Sammelklagen gerichtlich oder
auldergerichtlich der Abschluss eines Vergleiches oder ein Urteil erzielt wurde, oder fiir die aktive
Teilnahme an einer Sammelklage als fliihrender Klager, fiir Privatklagen oder sonstigen Klage- oder
Verwaltungsverfahren kann die Verwaltungsgesellschaft eine Aufwandsentschadigung fir die
Prozessabwicklung der diesbeziiglich fir den Investmentfonds vereinnahmten Betrage erhalten.

Die externen Kosten fir sonstige rechtliche Dienstleistungen sowie die Geltendmachung und
Durchsetzung von Rechtsanspriichen kénnen durch die Verwaltungsgesellschaft fliir Rechnung des
Fondsvermdgens sowie die Abwehr von gegen die Verwaltungsgesellschaft zu Lasten des
Fondsvermdgens erhobenen Anspriichen angelastet werden.

.  KOSTEN FUR SONDERREPORTINGS

Kosten flur IFRS-Reportings, GVA-Reportings, Solvabilitdts-/ Solvencyreportings, FundsXML-Daten,
Nachhaltigkeitsreports, etc. kdnnen bei Vorliegen einer entsprechenden Anlegerstruktur falls notwendig
angelastet werden.

J. WEITERE AUFWENDUNGEN

Aufwendungen fur den Investmentfonds, die zum Nutzen der Anteilinhaber anfallen und nicht unter den
vorgenannten Kosten, kdnnen dem Investmentfonds nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
angelastet werden.

Im aktuellen Jahresbericht finden Sie unter Punkt Il ,Aufwendungen® in der Vermodgensrechnung
nahere Informationen zu den im Berichtszeitraum aufgelaufenen Gebuhren und Kosten.

Die aktuellen ,wiederkehrende Kosten“ findet man im Basisinformationsblatt (,PRIIP“) auf der
Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor.
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Depotbank / Verwahrstelle ist die

Hypo Vorarlberg Bank AG
Hypo-Passage 1
6900 Bregenz

Die Hypo Vorarlberg Bank AG hat gemaR Bescheid vom 3.12.2003 GZ 25 4568/1-FMA-1/3/03 der FMA
die Funktion der Depotbank / Verwahrstelle fir den Investmentfonds Gbernommen. Die Bestellung und
der Wechsel der Depotbank / Verwahrstelle bedirfen der Bewilligung der FMA. Sie darf nur erteilt
werden, wenn anzunehmen ist, dass das Kreditinstitut die Erflllung der Aufgaben einer Depotbank /
Verwahrstelle gewahrleistet. Die Bestellung und der Wechsel der Depotbank / Verwahrstelle sind zu
verdffentlichen; die Verdffentlichung hat den Bewilligungsbescheid anzufuhren.

Die Depotbank / Verwahrstelle ist Kreditinstitut nach ésterreichischem Recht. Ihre Haupttatigkeit ist das
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschéaft sowie das Wertpapiergeschaft.

Ihr obliegt gemal Investmentfondsgesetz die Verwahrung der Vermégenswerte des Investmentfonds
sowie die Fihrung der Konten und Depots des Investmentfonds (§ 40 Abs. 1 InvFG 2011). Weiters
obliegt ihr die Verwahrung der Anteilscheine fir die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten
Investmentfonds (§ 39 Abs. 2 InvFG 2011). Sie hat dabei insbesondere zu gewahrleisten, dass ihr bei
Geschaften, die sich auf das Vermogen des Investmentfonds beziehen, der Gegenwert unverziglich
Ubertragen wird und die Ertrdge des Investmentfonds gemal den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes und den Fondsbestimmungen verwendet werden.

Die Rechte und Pflichten der Depotbank / Verwahrstelle ergeben sich aus dem Depotgesetz, den
einschlagigen Vorschriften, allen fur die Verwahrstellentatigkeit relevanten gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Vorgaben, dem Verwahrstellenvertrag, den Fondsbestimmungen sowie sonstigen
schriftlichen Vereinbarungen.

Weiters wurden folgende Aufgaben an die Depotbank / Verwahrstelle delegiert:
— Gewinnausschuttung auf Basis der Beschlussfassung der Verwaltungsgesellschaft

— Ausgabe und Ricknahme von Anteilen

ANGABEN ALLFALLIGER INTERESSENSKONFLIKTE

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass die Hypo Vorarlberg Bank AG eine qualifizierte
Beteiligung an der Verwaltungsgesellschaft halt.

Die Hypo Vorarlberg Bank AG ist nicht exklusiv fur die Verwaltungsgesellschaft und den Anleger tatig
und darf die Funktion der Depotbank / Verwahrstelle auch fiir Sondervermbégen anderer
Verwaltungsgesellschaften und deren Anleger erbringen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Ausgabe und Ricknahme der Anteile an die Depotbank /
Verwahrstelle ausgelagert. Die Depotbank / Verwahrstelle hat zudem gleichzeitig sicherzustellen, dass
die Ausgabe und Ricknahme der Anteile den Vorschriften des InvFG sowie der Fondsbestimmungen
entsprechen.

Die der Verwaltungsgesellschaft nach den Fondsbestimmungen fur die Verwaltung zustehende
Vergiutung und der Ersatz fur die mit der Verwaltung zusammenhangenden Aufwendungen sind von der
Depotbank / Verwahrstelle zu Lasten der fur den Investmentfonds gefiihrten Konten zu bezahlen. Die
Depotbank / Verwahrstelle darf, fur die von ihr erbrachten, oben angefuhrten Dienstleistungen, die dafur
zustehenden Kosten direkt dem Fondsvermdgen anlasten. Bei diesen MaRnahmen kann die Depotbank
/ Verwahrstelle nur auf Grund eines Auftrages der Verwaltungsgesellschaft handein.
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Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank / Verwahrstelle haben organisatorische und
administrative Vorkehrungen getroffen, um potenziell nachteilige Interessenskonflikte fir Anleger zu
vermeiden. Nahere Informationen zum Umgang mit Tatigkeiten, die einen potenziell nachteiligen
Interessenskonflikt nach sich ziehen koénnen, finden Sie auf unserer Homepage - siehe
Informationspflichten gem. InvFG bzw. kénnen bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Die Depotbank / Verwahrstelle setzt Unterverwahrstellen ein. Auf unserer Homepage finden Sie eine
Liste der von der Depotbank / Verwahrstelle mitgeteilten Unterverwahrer. Die Verwaltungsgesellschaft
hat die Informationen auf Plausibilitat gepruft.

Die Liste der Unterverwahrstellen sowie weitere Informationen kénnen dem Anleger auf Anfrage
kostenlos zur Verfligung gestellt werden.

Die Depotbank / Verwahrstelle hat organisatorische und administrative Vorkehrungen getroffen, um
potenziell nachteilige Interessenskonflikte flir Anleger zu vermeiden. Nahere Informationen zum
Umgang mit Tatigkeiten, die einen potenziell nachteiligen Interessenskonflikt nach sich ziehen kénnen,
kdnnen bei der Depotbank / Verwahrstelle angefordert werden.

Auf Anfrage werden den Anlegern des Investmentfonds aktuelle Informationen zu den oben angefihrten
Angaben zur Depotbank / Verwahrstelle zur Verfligung gestellt.
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ANGABEN UBER DIE EXTERNEN FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFTEN
ODER ANLAGEBERATUNGSUNTERNEHMEN, WENN IHRE DIENSTE AUF
VERTRAGSBASIS IN ANSPRUCH GENOMMEN UND DIE VERGUTUNGEN
HIERFUR DEM VERMOGEN DES INVESTMENTFONDS ENTNOMMEN WERDEN

NAME DER FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT ODER DES
ANLAGEBERATUNGSUNTERNEHMENS

Fir das Fondsmanagement (Portfoliomanagement) des Investmentfonds wurde folgende
Fondsmanagementgesellschaft (Portfoliomanagementgesellschaft) beauftragt:

HYPO TIROL BANK AG
Meraner Stralte 8
6020 Innsbruck

EINZELHEITEN DES VERTRAGES MIT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER
DER INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT, DIE FUR DEN ANTEILINHABER VON
INTERESSE SIND

Hypo Tirol Bank AG ist gemaf § 1 BWG (Kreditinstitut) zu dieser Tatigkeit berechtigt.

Die Fondsmanagementgesellschaft wird fir den Investmentfonds auf der Grundlage eines mit der
Verwaltungsgesellschaft abgeschlossenen Vertrages Uber das Fondsmanagement tatig. Dieser kann
zu jedem Zeitpunkt aus schwerwiegenden Grunden gekindigt werden. Es entstehen keine tber Punkt
1.15. hinausgehende, das Fondsvermdgen belastende Kosten.
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Die Ausgabe und Ricknahme von Anteilscheinen sowie die Durchfiihrung von Zahlungen an die
Anteilinhaber wurde der Depotbank/Verwahrstelle des Investmentfonds, der:

Hypo Vorarlberg Bank AG
Hypo-Passage 1
6900 Bregenz

Ubertragen.

Ricknahmeantrage kénnen die Anleger bei ihrer jeweils depotfiihrenden Stelle einreichen, die diese
Uber den bankiblichen Abwicklungsweg an die Depotbank / Verwahrstelle des Investmentfonds zur
Ausfiihrung weiterleitet. Samtliche Zahlungen an die Anleger (Ricknahmeerl6se sowie etwaige
Ausschuttungen und sonstige Zahlungen) werden ebenfalls Giber den bankiblichen Verrechnungsweg
mit der jeweiligen depotfuhrenden Stelle des Anlegers abgewickelt, sodass der Anleger Uber diese die
jeweiligen Zahlungen erhalt.

Durch die Beauftragung der Depotbank / Verwahrstelle ist sichergestellt, dass die Anleger die
Ausschittungen erhalten und dass Anteile zurickgenommen werden. Die in diesem Prospekt
erwahnten Anlegerinformationen beispielsweise Prospekt, Basisinformationsblatt (,PRIIP®),
Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte koénnen auf Anforderung bei der
Verwaltungsgesellschaft, sowie auf der Homepage (www.masterinvest.at/Publikumsfonds-
Fondsselektor) und bei der Depotbank / Verwahrstelle kostenlos bezogen werden.

Dies gilt auch fir allfallig im Ausland vertriebene Anteilscheine.

Der Vertrieb von Anteilen des Fonds in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt flr
Finanzdienstleitungsaufsicht (BaFin) angezeigt worden.

VERKAUFSUNTERLAGEN UND INFORMATIONEN

Auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.masterinvest.at/Publikumsfonds-
Fondsselektor sind alle erforderlichen Informationen fur die Anleger kostenlos erhaltlich:

- die Fondsbestimmungen

- der Prospekt

- das Basisinformationsblatt (PRIIP)

- die Jahres- und Halbjahresberichte
- die Ausgabe- und Rucknahmepreise

Dariiber hinaus sind diese Informationen rechtzeitig vor und nach Vertragsabschluss fir die Anleger
kostenlos in deutscher Sprache bei der Informationsstelle fiir Deutschland:

Landesbank Baden-Wirttemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 STUTTGART

erhaltlich.

VEROFFENTLICHUNGEN
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Die Ausgabe- und Ricknahmepreise der Anteile werden in elektronischer Form auf der Internet-Seite
der Verwaltungsgesellschaft unter www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor veroffentlicht.

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass in den gesetzlich vorgesehenen Fallen (wie etwa
bei Kiindigung der Verwaltung des Investmentfonds oder bei Verschmelzung des Investmentfonds) eine
Anlegerinformation mittels eines dauerhaften Datentragers erfolgt.

ANLEGERRECHTE / BESCHWERDESTELLE

Information zu Anlegerrechten sind unter www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise in deutscher
Sprache kostenlos erhaltlich.

Bei Fragen und Beschwerden kontaktieren Sie bitte zunachst Ihren Anlageberater lhrer depotfiihrenden
Stelle. Alternativ kdnnen Sie Beschwerden schriftich an MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH,
Landstral3er Hauptstrale 1/ Top 27, 1030 Wien richten, oder an office@masterinvest.at oder Sie nltzen
das Kontaktformular unter www.masterinvest.at.
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5 WEITERE ANLAGEINFORMATIONEN

5.1 BISHERIGE ERGEBNISSE DES INVESTMENTFONDS

BISHERIGE ERGEBNISSE DER AUSSCHUTTER - TRANCHE

Wertentwicklung pro Kalenderjahr in Prozent
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Durchschnittliche Performance per Ultimo 2024 Wertentwicklung
3 Jahre -2,2% p.a.
5 Jahre -1,4% p.a.
10 Jahre 0,2% p.a.
seit Fondsbeginn 1,4% p.a.
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BISHERIGE ERGEBNISSE DER THESAURIERER - TRANCHE

Wertentwicklung pro Kalenderjahr in Prozent
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Durchschnittliche Performance per Ultimo 2024 Wertentwicklung
3 Jahre -2,2% p.a.
5 Jahre -1,4% p.a.
10 Jahre 0,3% p.a.
seit Fondsbeginn 2,0% p.a.

Samtliche dargestellten Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer
Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebihren oder sonstige dem Fondsvermdgen
angelastete Kosten wurden bereits berlicksichtigt. Nicht berlcksichtigt wurde ein mdglicher
Ausgabeauf- oder Ricknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragsteuer oder EU-
Quellensteuer. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Riickschliisse auf die
zukiinftigen Entwicklungen eines Investmentfonds zu. Notiert der Investmentfonds in fremden
Wahrungen oder enthalt der Investmentfonds Wertpapiere, die in fremden Wahrungen notieren, kann
die Rendite infolge von Wahrungsschwankungen steigen oder fallen.

Aktuelle Werte zur Performance sowie die aktuelle historische Wertentwicklungsgrafik finden Sie unter
www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor.

Ziel der Anlagepolitik ist auf langere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
mittlerer Wertschwankungen. Dieser Investmentfonds ist unter Umstanden fiir Anleger nicht geeignet,
die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren aus dem Investmentfonds wieder zuriickziehen
wollen.
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Die laufenden Kosten des Investmentfonds, welche die Gebihren unter Punkt 1.15. umfassen, kbnnen
Sie dem Basisinformationsblatt (,PRIIP*) entnehmen.

Die Gebihren fir die Verwahrung der Anteilscheine richten sich nach der Vereinbarung des
Anteilinhabers mit seiner depotflihrenden Stelle.

Werden die Anteilscheine bei Dritten gekauft oder verkauft, so kdnnen zusatzliche Kosten anfallen.
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Verwaltungsgesellschaft des in diesem Prospekt naher beschriebenen Investmentfonds ist die

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstral’er HauptstralRe 1, Top 27
A-1030 Wien

Gegrindet wurde die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH (vormals HYPO-Kapitalanlage-
Gesellschaft m.b.H.) am 12. Juli 1985. Die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ist eine
Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Bundesgesetzes Uber Investmentfonds
(Investmentfondsgesetz). Sie hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH)
und ist beim Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien unter der Firmenbuchnummer FN 80746 w
eingetragen. Die Verwaltungsgesellschaft hat in keinem anderen Mitgliedstaat Niederlassungen.

Gegriindet wurde die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH am 12. Juli 1985.

Siehe im Anhang am Ende des Prospektes.

Siehe im Anhang am Ende des Prospektes.

Siehe im Anhang am Ende des Prospektes.

Geschéaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Siehe im Anhang am Ende des Prospektes.

Eine Zusammenfassung der Vergutungspolitik siehe im Anhang am Ende des Prospektes. Auf unserer
Homepage finden Sie die Einzelheiten der aktuellen Vergitungspolitik. Auf Anfrage stellen wir IThnen
diese auch kostenlos als Papierversion zur Verfiigung.
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- Fondsmanagement
- Aufgaben der Depotbank / Verwahrstelle (siehe Abschnitt 1 / 2.1)
- Compliance und Geldwasche Anforderungen

- Administrative Tatigkeiten der Fondsbuchhaltung und Rechnungslegung sowie Berechnung des
Nettoinventarwerts je Anteil inkl. der Entwicklung des VAR-Ansatzes und dessen Berechnung

- Interne Revision

- Wartung IT System (Netzwerkbetrieb inklusive Netzwerkmanagement, PC Dienstleistungen)
- IT-Dienstleistungen (Softwareentwicklung und Betreuung)

- Erstellung steuerliche Behandlung und steuerliche Vertretung fir Investmentfonds

- Meldung von meldepflichtigen Derivatekontrakten nach Art. 9 der EU Verordnung Nr. 648/2012
(ausschlieBlich fir ETDs)

- Stimmrechtsausubung

Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass sie Aufgaben an ein mit ihr in einer engen
Verbindung stehendes Unternehmen, somit ein verbundenes Unternehmen im Sinne des Artikel 4 Abs.
1Z 38 VO (EU) 575/2013, delegiert hat.

Auf unserer Homepage und im Anhang finden Sie weiterfiihrende Informationen zu den individuellen
und punktuellen Informationspflichten gem. InvFG 2011.

Mogliche Beschwerden gem. InvFG 2011 kénnen an die E-Mail-Adresse (office@masterinvest.at) oder
schriftlich an den Sitz der Verwaltungsgesellschaft gerichtet werden.
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HYPO TIROL BANK AG
Hypo Vorarlberg Bank AG

auf unserer Website finde Sie die aktuelle Liste der Vertriebsstellen

02.06.2024

10.11.2022

15.11.2021

09.03.2021

Abschnitt | / 1.4 Kurzangabe (ber die auf den Investmentfonds anwendbaren
Steuervorschriften, wenn sie fir den Anteilinhaber von Bedeutung sind. Angabe, ob auf
die von den Anteilinhabern vom Investmentfonds bezogene Einkiinfte Kapitalertrage
Quellenabziige erhoben werden, 1.9 Modalitdten und Bedingungen fiir die Ausgabe und
/ oder den Verkauf der Anteile, 1.10 Modalitaten und Bedingungen der Riicknahme oder
Auszahlung der Anteile und Voraussetzungen, unter denen diese ausgesetzt werden
kann, 1.12. Risikoprofil des Investmentfonds, 1.14 Ermittlung der Verkaufs- oder
Ausgabe- und der Auszahlungs- oder Riicknahmepreise der Anteile, 4. Angaben Uber
die MalRnahmen, die getroffen worden sind, um die Zahlungen an die Anteilinhaber, den
Ruckkauf oder die Rlicknahme der Anteile sowie die Verbreitung der Informationen Gber
den Investmentfonds vorzunehmen / zusatzliche Informationen fiir Anleger in der
Bundesrepublik Deutschland, 5.1 Performancedaten;

Anhang;

Allgemeine Anpassungen

Abschnitt I / 1.12 Beschreibung der Anlageziele des Investmentfonds, einschliellich der
finanziellen Ziele, der Anlagepolitik, etwaiger Beschrankungen bei dieser Anlagepolitik
sowie der Angabe etwaiger Techniken und Instrumente oder Befugnisse zur
Kreditaufnahme, von denen bei der Verwaltung des Investmentfonds Gebrauch
gemacht werden kann, 1.15 Angaben Uber die Methode, die H6he und die Berechnung
der zu Lasten des Investmentfonds gehenden Vergutungen fur die
Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank / Verwahrstelle oder Dritte und der
Unkostenerstattungen an die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank / Verwahrstelle
oder Dritte durch den Investmentfonds, 5.1 Performancedaten;

Abschnitt 11 / 1.9. Delegationen an Diritte;

Abschnitt I / 1.12 Beschreibung der Anlageziele des Investmentfonds, einschlieRlich der
finanziellen Ziele, der Anlagepolitik, etwaiger Beschrankungen bei dieser Anlagepolitik
sowie der Angabe etwaiger Techniken und Instrumente oder Befugnisse zur
Kreditaufnahme, von denen bei der Verwaltung des Investmentfonds Gebrauch
gemacht werden kann;

Allgemeine Anpassungen

Abschnitt | / Aufnahme aktiver/passiver Managementansatz sowie Vorgaben gem.
Offenlegungsverordnung (VO (EU) Nr. 2019/2088), Risikoprofil des Investmentfonds,
1.15 Kosten, Anderung Ausgabeaufschlag, 5.1 Performancedaten;

Abschnitt Il / 1.9 Delegationen an Dritte;

Allgemeine Anpassungen;

Layout
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31.12.2019 | Anpassung Veréffentlichungsmedien und Anderung der Informationsstelle im Abschnitt
| / 4 Zusatzliche Informationen fir Anleger in der Bundesrepublik Deutschland;
Allgemeine Anpassungen;
Anhang

14.03.2019 | Anderung der Fondsbestimmungen;
Abschnitt | / 1.9, 1.10, 1.14 Haufigkeit der Preisermittlung, Verdffentlichungs- bzw.
Abrechnungsstichtage, 1.12 Risikoprofil des Investmentfonds, 1.15 Vergltungen, 5.1
Performancedaten;
Allgemeine Anpassungen

17.05.2018 | Anpassung Firmenname Hypo Vorarlberg Bank AG;
Abschnitt | / 1.12 Risikoprofil des Investmentfonds, 1.15 Vergutungen, 5.1
Performancedaten;

Abschnitt I/ 1.9 Delegierte Tatigkeiten der Verwaltungsgesellschaft;
Anhang;

Allgemeine Anpassungen (die IT Tranche mit der ISIN ATO000A14008, wurde aufgrund
der Riicknahme aller Anteile am 16.04.2018 geschlossen)

13.06.2017 | Anpassung Firmenname Zahl- und Informationsstelle ODDO BHF Aktiengesellschaft;
Anpassung Firmenname Kathrein Capital Management GmbH,;
Abschnitt | / 5.1 Performancedaten;
Allgemeine Anpassungen

Die Fondsbestimmungen fir den Investmentfonds HYPO Rendite Plus, Miteigentumsfonds geman
Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und
wird von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH (nachstehend ,Verwaltungsgesellschaft genannt)
mit Sitz in Wien verwaltet.

ARTIKEL 1 MITEIGENTUMSANTEILE

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkorpert,
die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stlicke kdnnen
daher nicht ausgefolgt werden.

ARTIKEL 2 DEPOTBANK (VERWAHRSTELLE)

Die fUr den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Hypo Vorarlberg Bank AG,
Bregenz.

Zahlstellen fiir Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte
Zahlstellen.

ARTIKEL 3 VERANLAGUNGSINSTRUMENTE UND - GRUNDSATZE

Fir den Investmentfonds dirfen nachstehende Vermdgenswerte nach Mafigabe des InvFG ausgewahlt
werden.

Der Investmentfonds investiert mindestens 51 vH des Fondsvermoégens in auf Euro lautende
Schuldverschreibungen jedweder Branche, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht
indirekt oder direkt Uber Investmentfonds oder Uber Derivate.

HYPO Rendite Plus
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Daneben kénnen noch andere Schuldverschreibungen und auch Geldmarktinstrumente jedweder
Branche und Wahrung erworben werden.

Der Investmentfonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch
indirekt oder direkt tUber Investmentfonds oder Uber Derivate.

Das Fremdwahrungsrisiko des Investmentfonds ist mit maximal 25 vH des Fondsvermdgens begrenzt,
wobei gegen Euro abgesicherte Fremdwahrungsbestande dem Euro-Bestand zugeordnet werden.

Ebenfalls kénnen bis zu 10 vH des Fondsvermégens Anleihenfonds und Geldmarkifonds jedweder
Branche und Region erworben werden.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen
Veranlagungsschwerpunkts fir das Fondsvermégen erworben.

Wertpapiere

Wertpapiere (einschliel3lich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dirfen im
gesetzlich zuldssigen Umfang erworben werden.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente durfen bis zu 49 vH des Fondsvermdgens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von einem der nachfolgenden Emittenten begeben oder
garantiert werden, dirfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermdgens erworben werden, sofern die
Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und
derselben Emission 30 vH des Fondsvermdgens nicht Giberschreiten darf:

Osterreich
Deutschland
Frankreich
Niederlande

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf
solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulassig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dirfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die
Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbérse gemal InvFG
entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht
erfillen, durfen insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermogens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dirfen jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermégens und
insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermogens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA)
ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermoégens in Anteile anderer Investmentfonds
investieren.

Anteile an OGA durfen insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermoégens erworben werden.

Derivative Instrumente

HYPO Rendite Plus
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Derivative Instrumente dirfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermdgens und zur
Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds:
Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:
Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemaf dem 3. Hauptstlck der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV
idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 vH des
Gesamtnettowerts des Fondsvermdégens nicht liberschreiten.

Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen

Sichteinlagen und kiindbare Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens 12 Monaten dirfen bis zu 49 vH
des Fondsvermoégens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begriindeten Annahme drohender
Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und
einen hoéheren Anteil an Sichteinlagen oder kiindbaren Einlagen mit einer Laufzeit von hdchstens
12 Monaten aufweisen.

Voriibergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf fiir Rechnung des Investmentfonds vorlibergehend Kredite bis zur
Hoéhe von 10 vH des Fondsvermdgens aufnehmen.

Pensionsgeschafte

Nicht anwendbar.

Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich fir den ganzen Investmentfonds und nicht
fur eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zuldssig.

Dies gilt jedoch nicht fiur Wahrungssicherungsgeschéafte. Diese kdnnen auch ausschlie3lich zugunsten
einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines
Wahrungssicherungsgeschéafts werden ausschlieBlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

ARTIKEL 4 MODALITATEN DER AUSGABE UND RUCKNAHME
Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Wahrung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fallt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und
Rucknahmepreises zusammen.
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Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an dsterreichischen Bankarbeitstagen
(ausgenommen Karfreitag und Silvester).

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuziglich eines Aufschlages pro Anteil in Héhe von
bis zu 3,00 vH zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, kaufmannisch auf die
zweite Nachkommastelle gerundet.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsatzlich nicht beschrankt, die Verwaltungsgesellschaft behalt sich
jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen voriibergehend oder vollstandig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags
vorzunehmen.

Riicknahme und Riicknahmeabschlag

Die Berechnung des Rucknahmepreises bzw. die Ricknahme erfolgt an Osterreichischen
Bankarbeitstagen (ausgenommen Karfreitag und Silvester).

Der Rucknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fallt kein Ricknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen
Rucknahmepreis gegen Rickgabe des Anteilscheines auszuzahlen. Die Verwaltungsgesellschaft
behalt sich jedoch vor, die Riicknahme und Auszahlung voriibergehend auszusetzen.

ARTIKEL 5 RECHNUNGSJAHR

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01. April bis zum 31. Marz.

ARTIKEL 6 ANTEILSGATTUNGEN UND ERTRAGNISVERWENDUNG

Fir den Investmentfonds kdnnen Ausschittungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine
mit oder ohne KESt-Auszahlung ausgegeben werden.

Fir diesen Investmentfonds kénnen verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden.
Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im
Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschiittungsanteilscheinen (Ausschiitter)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse (Zinsen und Dividenden) kdnnen nach
Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschuttet werden. Eine
Ausschuttung kann unter Berticksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht
die Ausschuttung von Ertrdgen aus der Verdullerung von Vermdgenswerten des Investmentfonds
einschliefllich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschittung aus
der Fondssubstanz sowie Zwischenausschittungen sind zuldssig. Das Fondsvermdgen darf durch
Ausschuttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen fir eine Kundigung
unterschreiten.

Die Betrdge sind an die Inhaber von Ausschittungsanteilscheinen ab 15. Mai des folgenden
Rechnungsjahres auszuschitten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15. Mai der gemaf} InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur
Deckung einer auf den ausschittungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden
Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch
Erbringung entsprechender Nachweise von den depotfilhrenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine
im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden kdnnen, die entweder nicht der
inlandischen Einkommen- oder Kérperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen
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fir eine Befreiung gemal § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. fiir eine Befreiung von der
Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Ausschittungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung (Ausschiitter
Auslandstranche)

Der Vertrieb der Ausschittungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung erfolgt nicht im Inland.

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse (Zinsen und Dividenden) kénnen nach
Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschittet werden. Eine
Ausschittung kann unter Bericksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht
die Ausschittung von Ertragen aus der Verduflierung von Vermdgenswerten des Investmentfonds
einschlieBlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschittung aus
der Fondssubstanz sowie Zwischenausschuttungen sind zulassig.

Das Fondsvermdgen darf durch Ausschittungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene
Mindestvolumen fir eine Klindigung unterschreiten.

Die Betrdge sind an die Inhaber von Ausschittungsanteilscheinen ab 15. Mai des folgenden
Rechnungsjahres auszuschutten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die
Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden kénnen, die entweder
nicht der inlandischen Einkommen- oder Korperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die
Voraussetzungen fiir eine Befreiung gemal § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. fiir eine
Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von
Erklarungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an
andere Personen bekannt ist.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschuittet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15. Mai der gemaf InvFG ermittelte Betrag
auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschuttungsgleichen Ertrag des
Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist es sei denn, die
Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotfiihrenden
Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden
koénnen, die entweder nicht der inlandischen Einkommen- oder Koérperschaftssteuer unterliegen oder
bei denen die Voraussetzungen fur eine Befreiung gemal § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw.
fur eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung
(Vollthesaurierer)

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschuttet. Es wird keine Auszahlung gemaR InvFG vorgenommen. Der fir das Unterbleiben der
KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag gemaf InvFG malfigebliche Zeitpunkt ist jeweils ab 15. Mai des
folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den
depotfiihrenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern
gehalten werden kdnnen, die entweder nicht der inldndischen Einkommen- oder Kérperschaftssteuer
unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen fir eine Befreiung gemadll § 94 des
Einkommensteuergesetzes bzw. firr eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfiillt, ist der gemag InvFG ermittelte
Betrag durch Gutschrift des jeweils depotflihrenden Kreditinstituts auszuzahlen.

HYPO Rendite Plus
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 1 LandstraRer HauptstraBe 1, Top 27 1 1030 Wien 1 T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at | www.masterinvest.at 1 FN 80746w 1| Handelsgericht Wien 1 UID: ATU 56163724

55



MASTERINVEST

Transparent Investments.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung
(Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung erfolgt nicht im Inland.

Die wahrend des Rechnungsjahres vereinnahmten Ertragnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschuttet. Es wird keine Auszahlung gemaR InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die
Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden kdnnen, die entweder
nicht der inlandischen Einkommen- oder Korperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die
Voraussetzungen fiir eine Befreiung gemal § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. fir eine
Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen
von Erkldrungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf
an andere Personen bekannt ist.

ARTIKEL 7 VERWALTUNGSGEBUHR, ERSATZ VON AUFWENDUNGEN, ABWICKLUNGS-
GEBUHR

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fur ihre Verwaltungstatigkeit eine jahrliche Verglitung bis zu einer
Hoéhe von 0,55 vH des Fondsvermaogens, die auf Grund der Monatsendwerte anteilig errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebihr
vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen
Aufwendungen.

Die Kosten bei Einflihnrung neuer Anteilsgattungen fiur bestehende Sondervermdgen werden zu Lasten
der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhalt die abwickelnde Stelle eine Vergitung von 0,50 vH des
Fondsvermdgens.

Ndhere Angaben und Erlauterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

LISTE DER BORSEN MIT AMTLICHEM HANDEL UND VON ORGANISIERTEN MARKTEN

Die aktuelle Fassung finden Sie auf unserer Homepage — siehe Bérsenanhang
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Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Markte zu fiihren. Dieses
Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu Ubermitteln.

Die Kommission ist gemal dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jahrlich ein Verzeichnis der ihr
mitgeteilten geregelten Markte zu verdffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis
der ,geregelten Markte “gréReren Veranderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der
jahrlichen Veroffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europaischen Union eine aktualisierte
Fassung auf ihrer offiziellen Internetsite zuganglich machen.

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_regqisters _upreq ’

Markte im EWR, die von den jeweils zustandigen Aufsichtsbehoérden als anerkannte Markte eingestuft
werden.

Bosnien Herzegowina
Montenegro

Russland

Schweiz

Serbien

Tarkei

Vereinigtes Kdnigreich
GrofRbritannien und Nordirland

Australien
Argentinien
Brasilien
Chile

Sarajevo, Banja Luka

Podgorica

Moscow Exchange

SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG

Belgrad

Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")

Cboe Europe Equities Regulated Market — Integrated Book
Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities
Regulated Market — Reference Price Book Segment, Cboe Europe
Equities Regulated Market — Off-Book Segment, London Stock
Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main
Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market,
NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated
Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE -
AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES
EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES
EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock
Exchange

Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
Buenos Aires
Rio de Janeiro, Sao Paulo

Santiago

' Zum Offnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter ,Entity Type“ die Einschrénkung auf ,Regulated market* auswahlen
und auf ,Search” (bzw. auf ,Show table columns” und ,Update®) klicken. Der Link kann durch die ESMA geéndert werden.
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China
Hongkong
Indien
Indonesien
Israel
Japan
Kanada
Kolumbien
Korea
Malaysia
Mexiko
Neuseeland
Peru
Philippinen
Singapur
Sldafrika
Taiwan
Thailand
USA

Venezuela

Vereinigte Arabische Emirate

Japan
Kanada
Korea

Schweiz

USA

Argentinien
Australien

Brasilien

Hongkong
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Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
Hongkong Stock Exchange

Mumbay

Jakarta

Tel Aviv

Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Sapporo
Toronto, Vancouver, Montreal

Bolsa de Valores de Colombia

Korea Exchange (Seoul, Busan)

Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad

Mexiko City

Wellington, Auckland

Bolsa de Valores de Lima

Philippine Stock Exchange

Singapur Stock Exchange

Johannesburg

Taipei

Bangkok

New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE),
Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq

Caracas
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

Over the Counter Market
Over the Counter Market
Over the Counter Market

Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital
Market Association (ICMA), Zurich

Over The Counter Market (unter behordlicher Beaufsichtigung wie
z.B. durch SEC, FINRA)

Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)

Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio
de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange

Hong Kong Futures Exchange Ltd.
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Japan
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Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures
Exchange, Tokyo Stock Exchange

Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
Korea Exchange (KRX)

Mercado Mexicano de Derivados

New Zealand Futures & Options Exchange
Manila International Futures Exchange

The Singapore Exchange Limited (SGX)

Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures
Exchange (SAFEX)

TurkDEX

NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago
Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX,
ICE Future US Inc. New York, Nasdaqg, New York Stock Exchange,
Boston Options Exchange (BOX)

DI Andreas Miller (geb. 12.04.1967)
Mag. Georg Rixinger, FRM (geb. 06.12.1981)

Harald P. HOLZER, CFA (Vorsitzender)

Vorstandsmitglied der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Ulrich FETZ (Vorsitzender-Stv.)

Andrea OTTA, CFA

Geschéaftsfuhrerin der Kathrein Capital Management GmbH

Mag. Michael BLENKE, CFA

Leiter Bankbuchsteuerung der HYPO TIROL BANK AG

Katja MULLER

Aktuelle Angaben Uber die Geschéftsfihrung und die Zusammensetzung des Aufsichtsrates entnehmen
Sie bitte dem letzten 6ffentlichen Rechenschaftsbericht.

STAMMKAPITAL

Euro 2,5 Millionen — voll eingezahlt

Kathrein Capital Management GmbH
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Hypo Vorarlberg Bank AG
HYPO TIROL BANK AG

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

R-STR1, SF C, SF A, MI 27, Short Term Fund, Kathrein Sustainable Bond Select, DJE Golden Wave,
SF B, R02, MI 50, fair-finance bond, fair-finance equity global, fair-finance Masterfonds, fair-finance
bond opportunities, Ml 3, HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL, Kathrein Sustainable Bond
Classic, Edinger Spezialfonds, MI 5, HYPO VORARLBERG SELEKTION OFFENSIV, Gebro
Spezialfonds, HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED, HYPO VORARLBERG SELEKTION
DEFENSIV, Zukunftsstrategie Anleihen, Zukunftsstrategie Aktien, Ml 6 EMGB, Hypo Global Balanced,
Tri Style Fund, Niederoesterreich |, Government Bond Fund, Corporate Bond Fund, NOVK VG1 HTM,
Hypo Vermdégensmanagement 30, Hypo Vermbégensmanagement 60, Hypo Vermdgensmanagement
100, HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG, Kathrein Sustainable EM Local Currency
Bond, Kathrein Sustainable Global Equity, ACATIS Value und Dividende ®, MI 1, SF 14, Kathrein
Emerging Market Pearls, Faktorstrategie Aktien Global, Faktorstrategie Anleihen Global, Emerging
Markets Bonds, HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL, G170, C 30, C 91, R 252-Fonds,
HYPO-RENT, HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL, Wirtschaftskammer NO, NOVK VG1,
Kathrein Sustainable Dynamic Value, High Yield Bonds, Ml 23, Ml 22, Hypo Tirol Fonds dynamisch,
Hypo Tirol Fonds stabil, Hypo Tirol Fonds ausgewogen, HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO
AKTIEN, HYPO CORPORATE BOND FUND, MI Multi Strategy SRI, HYPO VORARLBERG
AUSGEWOGEN GLOBAL, HYPO Rendite Plus, HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN
KURZLAUFER, HYPO-INVEST, Strategielnvest Dynamic, MI 20, Hypo Miindel Fonds, Global Stock
Fund, ACATIS Aktien Global Value Fonds, NO HYPO AUSGEWOGEN, NO HYPO WACHSTUM,
Aktienstrategie global, Hypo Tirol Aktienselektion, HYPO VORARLBERG AKTIEN GLOBAL
DACHFONDS, I-AM GreenStars Bond Opportunities, MAX

Die aktuelle Fassung finden Sie auf unserer Homepage — siehe Liste verwalteter Investmentfonds

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Strategie aufgestellt, in der festgelegt ist, wann und wie die
Stimmrechte, die mit den Vermdgensgegenstidnden in den von ihr verwalteten Investmentfonds
verbunden sind, ausgelbt werden sollen, damit diese ausschlieBlich zum Nutzen des oder der
betreffenden Investmentfonds ausgeubt werden.

Nahere Angaben zu den getroffenen MalRnahmen sowie der abgegebenen Stimmrechte finden Sie auf
www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise.

Die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich im besten Interesse der von ihr verwalteten
Investmentfonds zu handeln, wenn sie fur diese Handelsentscheidungen ausfuhrt oder Handelsauftrage
zur Ausfihrung an Dritte weiterleitet. Dazu hat sie angemessene MalRnahmen ergriffen, um das
bestmdgliche Ergebnis fur den jeweiligen Investmentfonds zu erzielen, wobei sie bei der Auswahl der
Broker oder Handler alle relevanten Faktoren, wie etwa die Bonitat des Brokers oder Handlers, den
Kurs, die Kosten, die Geschwindigkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausfihrung und Abrechnung, den
Umfang und die Art des Auftrags sowie alle sonstigen fiir die Auftragsausfiihrung relevanten Aspekte
berlicksichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft hat Grundsatze festgelegt, die ihr die Erzielung des
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bestmoéglichen Ergebnisses unter Berlcksichtigung der vorgenannten Aspekte gestatten. Die
Verwaltungsgesellschaft hat keine Vereinbarungen abgeschlossen, in deren Rahmen sie von Brokern
und Handlern angebotene geldwerte Vorteile in Anspruch nehmen und nutzen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft hat organisatorische und administrative Vorkehrungen getroffen um
potenziell nachteilige Interessenskonflikte flir Anleger zu vermeiden.

Die Verwaltungsgesellschaft, gegebenenfalls das Anlageberatungsunternehmen oder die externe
Fondsmanagementgesellschaft (zum Zwecke einer effizienteren Geschaftsfihrung an Dritte
Ubertragene Aufgaben, die fir Rechnung des Anteilinhabers handeln), die Depotbank / Verwahrstelle
sowie samtliche verbundene Unternehmen, Broker, Handler und Counterparts, Vertreter oder
Beauftragte der zuvor genannten Stellen und Personen (im Folgenden ,,Verbundene Personen®)
kénnen

— untereinander oder fiir den Investmentfonds jedwede Art von Finanz- und Bankgeschaften oder
sonstigen Transaktionen tatigen oder entsprechende Vertrage eingehen, unter anderem solche,
die auf Wertpapieranlagen des Investmentfonds oder Anlagen einer Verbundenen Person in eine
Gesellschaft oder einen Organismus gerichtet sind, deren bzw. dessen Anlagen Bestandteil des
Sondervermdgens sind, oder an solchen Vertragen oder Geschéften beteiligt sein, und/oder

— auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter Anlagen in Anteilen, Wertpapieren oder
Vermdgenswerten der gleichen Art wie die Bestandteile des Sondervermogens tatigen und mit
diesen handeln,

— und/oder im eigenen oder fremden Namen am Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder
sonstigen Anlagen Uber die oder gemeinsam mit der Gesellschaft, den mit der Durchfiihrung
des Vertriebs beauftragten Personen oder der Depotbank / Verwahrstelle, gegebenenfalls dem
Anlageberatungsunternehmen oder einer Tochtergesellschaft, einem verbundenen
Unternehmen, Vertreter oder Beauftragten derselben teilnehmen.

Vermbgensgegenstande des Sondervermogens in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren kénnen
bei einer Verbundenen Person im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen betreffend die
Depotbank / Verwahrstelle hinterlegt werden. Bankguthaben des Sondervermégens koénnen in - von
einer Verbundenen Person angebotenen - Bankeinlagen angelegt werden. Auch Bank oder
vergleichbare Geschafte kbnnen mit oder durch eine Verbundene Person getatigt werden.

Das Sondervermodgen kann auch in Emissionen jeglicher Art (z.B. Wertpapiere, Zertifikate) investieren,
die von Gesellschaften von Verbundenen Personen emittiert werden bzw. an deren Emission
Gesellschaften der Verbundenen Personen, deren Tochtergesellschaften oder verbundene
Unternehmen in irgendeiner Form beteiligt sind.

Gesellschaften der Verbundenen Personen konnen Kontrahenten bei Derivatetransaktionen oder -
kontrakten der Gesellschaft sein (,Kontrahent®). Weiterhin kann das Sondervermégen in
Finanzinstrumente investieren, deren Basiswert die Gesellschaften der Verbundenen Personen, deren
Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sind.

SchlieBlich kann in einigen Fallen die Bewertung solcher Derivatetransaktionen oder -kontrakte auf
Grundlage von durch den Kontrahenten bereitgestellten Informationen erforderlich sein. Diese
Informationen dienen in diesen Fallen als Grundlage fir die Bewertung bestimmter
Vermdgensgegenstdnde des Sondervermdgens durch die Depotbank / Verwahrstelle. Die
Verwaltungsgesellschaft ist sich bewusst, dass Verbundene Personen und deren Mitarbeiter/-innen
mdglicherweise in einen Interessenkonflikt geraten, wenn sie als Kontrahent auftreten und/oder solche
Informationen bereitstellen. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch der Ansicht, dass diese Konflikte
angemessen gehandhabt werden kénnen, und geht davon aus, dass der Kontrahent die Eignung und
Kompetenz zur Erstellung solcher Bewertungen besitzt.

HYPO Rendite Plus
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 1 LandstraRer HauptstraBe 1, Top 27 1 1030 Wien 1 T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at | www.masterinvest.at 1 FN 80746w 1| Handelsgericht Wien 1 UID: ATU 56163724

61



MASTERINVEST

Transparent Investments.

Die Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der oben genannten Stellen kdnnen kollidieren. Bei
Interessenkonflikten wird die Verwaltungsgesellschaft sich darum bemuhen, diese zu Gunsten der
Verwaltungsgesellschaft zu I6sen. Sofern darlber hinaus auch Interessen der Anleger betroffen sind,
wird sich die Verwaltungsgesellschaft darum bemuhen, Interessenkonflikte zu vermeiden und, wenn
diese sich nicht vermeiden lassen, daflr sorgen, dass unvermeidbare Konflikte unter der gebotenen
Wahrung der Interessen der Anleger gelost werden.

Die aktuelle Fassung finden Sie auf unserer Homepage — siehe Informationspflichten gem. InvFG

Nachfolgend sind die wesentlichen Eckpfeiler der Grundsatze der Vergitungspolitik der
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH zusammengefasst.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergutungspolitik finden Sie auf unserer Homepage unter
www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise. Auf Anfrage stellen wir lhnen diese auch kostenlos als
Papierversion zur Verfiigung.

Die Vergutungspolitik steht mit der Geschaftsstrategie, den Zielen, Werten und langfristigen Interessen
der Verwaltungsgesellschaft sowie der verwalteten Investmentfonds in Einklang, beinhaltet
Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und soll die Bindung qualifizierter
Mitarbeiterinnen an die Verwaltungsgesellschaft zur dauerhaften Umsetzung der Strategie der
Kundenbindung férdern. Das Fondsmanagement (Portfoliomanagement) der verwalteten
Investmentfonds istim Rahmen der gesetzlichen Méglichkeiten in der Regel an Dritte ausgelagert (siehe
Prospekt oder § 21 Informationsdokument). Bei Ubertragungen des Fondsmanagements
(Portfoliomanagements) bzw. der Anlageberatung an Dritte (externe Fondsmanagementgesellschaften
! Anlageberatungsunternehmen) im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen uUberprift die
Verwaltungsgesellschaft die Vergltungspolitik des Dritten und stellt sicher, dass diese den geltenden
Bestimmungen gleichwertig sind und eingehalten werden. Die Vergitungsentscheidungen erfolgen
durch die Geschaftsleitung, bzw. gegeniiber der Geschaftsleitung durch den Aufsichtsrat.

Die speziellen Grundsatze werden auf Geschéftsleiter und Mitarbeiterinnen in Kontrollfunktionen
angewendet.

Die Festsetzung der variablen Vergltung sowie die Anwendung des Berichtigungsmechanismus erfolgt
jahrlich aufgrund einer individuellen, schriftlichen Zielvereinbarung, die die quantitativen und qualitativen
Indikatoren zur Leistungsbeurteilung enthalten und der Bewertung der Leistungen der Mitarbeiterlnnen.
Ziele, die mit dem 6konomischen Erfolg des Unternehmens zusammenhangen, sind in Einklang mit
dem Geschéaftsmodell, einer realistischen Markterwartung und den Erwartungen der Eigentimer und
orientieren sich am Ergebnis vor Steuern. Bei einem negativen Ergebnis der MASTERINVEST kommt
jedenfalls keine leistungsabhangige variable Vergutung zur Auszahlung.

Die Vergutungspolitik und die -praktiken sind mit dem Risikomanagement der MASTERINVEST
Kapitalanlage GmbH vollinhaltlich vereinbar und ermutigen nicht zur Ubernahme von Risiken, die tber
das von der Verwaltungsgesellschaft oder einzelner Investmentfonds tolerierte Malk hinausgehen, und
berucksichtigt auch Nachhaltigkeitsrisiken. Der Risikobezug und damit die Risikoanpassung sind durch
die jeweilige Gestaltung der Ziele sichergestellt. Im Sinne einer Risikoanpassung kann eine allfallige
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variable Vergitung auch teilweise, oder zur Ganze entfallen und es besteht auch kein Anspruch in
Folgejahren.

Es wurde eine Erheblichkeitsschwelle fir jene Mitarbeiterinnen definiert, bei denen eine variable
Vergutung zur Anwendung kommen kann.

Wurden die Profitabilitdit und der Ruf der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH stark negativ
beeinflusst, so hat der Aufsichtsrat Uber eine mogliche Rickforderung der variablen Vergutung der
vergangenen flnf Jahre zu entscheiden.

Fir Auszahlungen Uber der Erheblichkeitsschwelle wird folgendes Auszahlungsverfahren festgelegt:

50 % der variablen Vergitung werden sofort ausbezahlt, 50 % der variablen Vergiitung werden tber 5
Jahre zuruickgestellt und somit jahrlich mit maximal 10 % p.a. in den Folgejahren ausbezahlt.

Die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH betrachtet sich als nicht komplexe Fondsgesellschaft und
richtet keinen Vergutungsausschuss ein.

Die aktuelle Fassung finden Sie auf unserer Homepage — siehe Zusammenfassung der Vergitungspolitik

HYPO Rendite Plus
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 1 LandstraRer HauptstraBe 1, Top 27 1 1030 Wien 1 T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at | www.masterinvest.at 1 FN 80746w 1| Handelsgericht Wien 1 UID: ATU 56163724

63


https://www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/Zusammenfassung_der_Verguetungspolitik.pdf

		2025-05-26T11:04:08+0200
	Signature Box
	Andreas Müller
	Signature


		2025-05-26T11:09:58+0200
	Signature Box
	Georg Rixinger
	Signature




